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I. Vorgeschichte und Hintergründe des Gehaltskonflikts

1. Die Einführung der Solidaritäts-Abgaben

a) Mit dem Spruch des ESA Appeals Board vom 8.Juli 19861 fand eine

Auseinandersetzung zumindest von Rechts wegen ihr Ende, die seit mehr
als drei Jahren eine Vielzahl von Dienstnehmern zwischenstaatlicher Ver-
bände in etliche Aufregung versetzt hat(te). Zuvor waren schon die Ver-

waltungsgerichte (Commission de recours/&quot;Appeals Boa&apos;rd&quot;j. von

NAT02, Europarat3 und OECD4 mit sachlich gleichen Umständen befaßt

1 Rechtssachen Nr.24-27 (ESA/CR/42); Vorsitz: W. Fürst.
2 Entscheidung vom 14.2.1985, Nr.174-180, 182, 184-186, 188-195; Vorsitz: H.-j. von

Oertzen; siehe allgemein G. Va n d e r s a n d e n, La Commission de recours de PO.T.A.N.,
son fonctionnement ä la lumi de sa jurisprudence, R.B.D.1.10 (1974), S.90ff.; K.W.
Andreae, Das Dienstrecht der NATO, in: J.H. Kaiser/F. Mayer/C.H. Ule (Hrsg.),
Recht und System des öffentlichen Dienstes, Bd.4 (1973), S.263 (279 f.).

3 Erkenntnis Nr.101-113/84 vom 15.5.1985; Nr.118-128/85 vom 30.4.1986; Vorsitz
W.j. Ganshof van der Meersch; vgl. zu dieser Einrichtung etwa H. W i e b r i n g h a u s, Une
nouvelle juridiction administrative en Europe: la Commission de recours du Conseil de
l&apos;Europe: A.F.D.1.1 1 (1965), S.-379ff.; H. G o 1 s o n g, Das Dienstrecht des Europarates, in:
Kaiser/Mayer/Ule (Anm.2), S.231 (243 ff.); M. 0. W 1 e d e r k e h r, Le nouveau syst de
recours ouvert aux fonctionnaires du Conseil de l&apos;Europe, A.F.D.I.29 (1983), S.409ff.

4 Entscheide Nr.105 und 106 vom 23.11.1985; Vorsitz B. Knapp. Generell zu diesem
richterlichen Organ H.j. Hahn, Das Dienstrecht der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), in: Kaiser/Mayer/Ule (Anm.2), S.159 (183ff.);
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gewesen, denen jeweils Beschlüsse der kollegialen Hauptorgane dieser in-

ternationalen Organisationen zugrundela&amp;en, wonach-. *die --Gehälter der

Verbandsbesch4ftigten bestimmte Kürzuhgen. erfahren&apos; sollten. Diesen.

Rats- (bzw. Ministerausschuß-) Entscheidungen vom Frühjahr 1983 und

1984 ging freilich, wie seit langem üblich, eine -zwischenstaatliche Konzer-

tierung der entlohnungsrelevanten Aktionen voraus:

b) Seit mehr als drei Jahrzehnten bestehen nämlich zwischen einigen

intergouvernementalen Einrichtungen westeuropäisch-atlantischen Zu-.
schnitts - und- mit Sitz meist in Paris - organisatorische Vorkehrungen, um

internationalen Be-gewisse Fragen des Rechtsstatus für die (je eigenen)- 1

dig!is möglichst reibungslos abzuklären5.&apos; Vornehmlich*&quot;ist,.,ein Aus-
schuß von nationalen Haushaltsexperten - &quot;Coordinating. Committee.of
Government [CCG] Budget Experts` - vory,&apos;die-sen Koordinierteri,-&apos;Orga-7

hnisationen beauftragt, Berichte zu erarbeiten und Empfe lungen zu ver-

abschieden über die strukturelle wie betragsmäßige- Anpassung der Gehäl-9

;.
ter an sich ändernde Bestimmungsfaktoren, wie innerstaatliche und,inter7
nationale wirtschaftliche Entwicklungen, Lohnbewegungen bei anderen

(Öffentlichen und intergouverneinentalen) o.ä.6; betroffen

sind hiervon sowohl die noch aktiven als auch die bereits in den Ruhestand

getretenen Beschäftigten. Dieses Expertenkomitde wirkt bislang Ohne for-

melle,.hpteronome Verfahrensregeln7Jedoch-richtet das Gremium sich aus -

an.einemselbsterlassenen,häufigmodifizierten.Regelwerk,der&quot;Revision

d e r s./A.. We b e r, Die.OECD - Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und

Entwicklung (1976), S.163ff.; zur Commission.de recours de 1&apos;OECE siehe P, Huet,

J.D.I. (Clunet) 80 (1953), S.256ff.&apos;
5 Vgl. A. Plantey, Droit et pratique de la fonction publique.inteinationale (1977),

S.50 ff.; L. G r a in 1 i c h, Gehaltskürzungen nach deutschem und internationalem Beamten-.

recht, ZBR 1985, S.37 (38 und 48).,
6 ZU Einzelheiten der Zusammenarbeit siehe M. B. A k e h u r s t, The Law Governing

Employment in International Organizations (1967), S.46; Hahn/Weber (Anm.4),
S.197f.;D..Ruzie-, Lesfonctionnairesinterhationauxetlacrisee,conomique:Linstitution
d&apos;unprtemporaire sur les r6mun6rations des agents des Organisations europeen-
nes coordonn J.111. (Clunet) 11:2 (1985), S.621 (626f.); L. Dub,ouis, La condition

juridique des. agerits internationaux, in: Soci6t6 Fran de Droit International (S.F.D.I.),
Colloque d&apos;Aix-en-Provence, Les agents intemationaux (1985),.S.3 (21 f.).

Insoweit. vergleichbar mit dem Pariser Club; zu;. Funktion(ieren) etwa M. :

C am d e s s u s, Governmeptal,Creditors an&amp; the, Role ofthe Paris Club, in: D. A. Suratgar
(Hrsg.), Default and Rescheduling (1984), S.125.ff.; A. Rieffel, The Paris Club

1978-1983, Colum.J.Transnat&apos;l. L.23 (1984), S.83.ff.; M..Graf von, Korf,f-.Schmi-

s i n g, Der Pariser Club und sein Beitrag zur Lösung der 4riternationalen Schuldenkrise

(Vortrag im Rahmen des Seminars für Währungsrecht und Außenwirtschaftsrecht der Uni-

versität Würzburg, 7.7.1986).
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of Remuneration Adjustment Procedure&quot;. Deren seit Mitte 1978 geltende
Fassung sieht in Art. 1,2 (3.) vor, nach jeweils drei Jahren solle die Gesamt-
struktur der Gehälter aller-(vier) Mitarbeiter-Grade (A,. L)- B, Q8 neu

überdacht (considered) werden, ebenso das Verfahren der Lohn-A n p a.s -

s un g.
c) Die Dreijahresberatung zum 1.-Juli 1982 nahmen nun die im CCG

tätigen Repräsentanten von mitgliedstaatlichen Regierungen -zum Anlaß,
auf einige Ergänzungen des früheren (159.) Berichts zu drängen, der bis-,
lang von den beteiligten Verbänden befolgt worden war. Zur Begründung
dieses Vorgehens hieß es im wesentlichen: Die gegenwärtigen wirtschaft-
lichen Gegebenheiten erforderten eine flexible Handhabung des ..Anpas-
sungsmodus, nicht zuletzt in Anbetracht der sich verschärfenden ökono-
mischen Krise in etlichen Ländern, der damit verbundenen Budgetzwa*nge,
der Ungewißheiten über die zukünftige Entwicklung: Nachdem bereits in

manchen Mitgliedstaaten die Entlohnung im öffentlichen Dienst Wie im
privaten,Sektor diesen Umständen Rechnung trage, komme -man nicht
umhin, auch das Personal der Koordinierten Organisationen in eine
Politik der Solidarität mit einzubeziehen9.

d) Zwar blieben derartige Auffassungen nicht ohne Widerspruch; so-

wohl der Ständige Ausschuß der Bediensteten-Vertretungen (CPAPOC)10
als auch Generalsekretäre/-direktoren betroffener zwischen.staatlicher Ver-
bände hielten das Vorhaben für politisch unklug und rechtlich zweifelhaft.
Den Bedenken der Exekutivorgane wurde denn auch teilweise Rechnung
getragen, indem das Ausmaß der Eingriffe schließlich geringer ausfiel, als
zunächst ins Auge gefaßt war. Immerhin votierte eine sehr große Mehrheit
der nationalen Delegationen im CCG für die Einführung neuer Bestand-
teile in das Gehaltsanpassungsverfahren, deren Ergebnis sich als eine
Schmälerung der Entgelte für alle Bediensteten(-Grade) darstellt(e). Zwar
behielt die im 191. Bericht ausgesprochene Empfehlung das bisherige Pro-
cedere grundsätzlich bei, aber für das Personal der Stufen A und L wurde
mit Wirkung vom 1.Juli 1983 eine Abgabe para-fiskalischer Art be-
schlossen, die das jeweilige, vorab wie bisher angepaßte Grundgehalt (basic
salary) anschließend zunächst mit 1,5, im nächsten Jahr mit 3 und im
dritten sodann mit 4,5 % Abzügen belasten würde; der Expertenausschuß

8 Dazu näher Plantey (Anm.5), S.175ff.; A. Pellet, La carri&amp;e des fonctionnaires
internationaux, in: S.F.D.l. (Anm.6), S. 143 (163 ff.).

9 So Ziff.3 des 191. Berichts des Ausschusses vom 16.2.1982 (CCG (83) 1).
1() Comit Permanent des Associations du Personnel des Organisations Coordonnees;

vgl. D u b o u i s (Anm.6), S.22; D. R u z i La protection des agents internationaux, in:
S.F.D.l. (Anm.6), S.281 (293).
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stellte; zudem, für die Zeit nach dieser Periode eine entsprechende Reduzie-

rung. der Gehalts-Ta b e 11 e n in Aussichtl 1; womit dann formal wie-
der der alte Zustand,- freilich auf ---Niveau, hergestellt sein
sollte.
Die übrigen Beschäftigtengruppen sahen sich zum selben Datum statt

einer levy einem anderen:recht subtilen.Abzug (abatement) gegenüber:
Ihre Grundbezüge wurden gemäß Art.8-11 des -,Anpassungsverfahrens
zwar nach wie vor an Hand, einer best--employers-method12 errechnet,
durch Änderungen in Details verritigert(e) sich jedoch das Ergebnis - die

Entlohnung - um bis zu 1 % -bei den B- sowie 0,5 % bei den C-Graden
gegenüber dern.nach der bisherigen Vorgehensweise ermittelten Betrag,
wobei aber das Zusammentreffen von Anpassung und Kürzung in keinem
Falle zu sinkenden Nominal-Löhnen führen durfte. Diese Mindestgaräntie
kam nach Maßgabe eines späteren (195.) CCG-Berichts auch den A- und

L-Kategorien zugute13. Real hatten mithin sämtliche Verbandsbedienee-
ten Vermögenseinbußen zu deren Auswirkungen je ,nach der

Inflationsentwicklung im Mitgliedstaat des Tätigkeitsorts sowie der Zah-

lungswährung durchaus unterschiedlich hoch ausfallen konnten.

2. Die Ubernahme in die. Verbandsrechtsordnungen

a) des Haushaltsexpertengremiums haben freilich noch
keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Entlohnung einzelner Ver-

bandsbeschäftigter; vielmehr bedarf es hierzu ihrer Einbeziehung in die

Rechtsordnung(en) der Koordinierten Organisationen. Nach den Grün-

dungsver:tragen aller beteiligten zwischenstaatlichen Einrichtungen ist es

regelmäßig Sache,des Staatenvertteter-Organs - zumeist als Rat bezeich-
net --, über die Billigung der CCG-Vorlagen zu entscheiden, handelt&apos;es
sich,bei deren Themen doch einmal um haushaltsrelevante Maßnahmen,
zum,andern um. wesentliche Elemente der jeweiligen Personalstatute (`Staff
Regulait:ions Rules&quot; etc.)14. Anders als gewohnt kam es bei der Be-

,11 Siehe Ziff.34 und 44(b) des 191.Berichts. Nach dem 30.6.1986 folgte allerdings (zu-
nächst?) nichts dergleichen. e

.12 Kap.3, Art.8-11 des 159.CCG-Berichts vom 16.1.1979 (CCG (79) 1); siehe des nähe-
ren Plan&apos;tey (Anm.5),-S.345ff.

13- Vom 15. J2.1983,(CCG (83) 5), Ziff. 10 und 11.
14 Plantey (Anrn.5), S.331ff. Siehe im einzelnen Art.9 des Nordatlantikvertrags

vom 4.4.1949 in Verbindung mit Nr.22.2 des Reglements für Zivilbedienstete; Art.13, 16

und 38 der 4uroparats-.Satzung vom 5.5.1949 in Verbindung&apos;mit Art.41 (1) der &quot;Staff
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handlung des 191. Berichts zu erheblichen Verzögerungen und Komplika-
tionen; vornehmlich bei der Europäischen Weltraum-Organisation befür-
wortete deren Verwaltungs- und Finanzausschuß (&quot;Administrative änd Fi-
nance Committee&quot; [AFC])die Empfehlungen endgültig erst längere Zeit
nach dem intendierten Wirksamkeitsdatum (jahresmitte 1983), überdies
mit der ausdrücklichen Maßgabe, die Kürzungen sollten nur für den Zeit-
raum vom 1.Juli 1983 bis 30.Juni 1984 vorgenommen werden15.

b) Wegen des uneinheitlichen Verhaltens der verschiedenen Organisatio-
nen stellten sich auch die Folgen der gehaltswirksamen 4eschlüsseunter-
schiedlich ein, je mehr Zeit seit Mitte 1983 schon verflossen,war; durch die
Addition der Kürzungen konnte daher dann, wenn deren Gesamtbetrag
auf einmal vom Monatslohn einbehalten wurde, eine überaus empfindliche
Beeinträchtigung entstehen. Der Zeitpunkt des tatsächlichen Vollzugs war

jedoch auch deshalb bedeutsam, weil v o r dies&apos;ein greifbaren Ausführungs-
akt rechtliche Schritte gegen levylabatement noch kaum&apos; sinnvoll etschie-
nen. Erst jetzt erlangte der einzelne Verbandsbedienstete ge,naue(re)
Kenntnis von Art und Ausmaß seiner Beschwer und war in der Lage,
organisationsinterne Rechtsbehelfe einzulegen. Von der (denkbaren und
möglichen) eigenen Rechtsverletzung hängt beim Gros der Internationalen
Organisationen ein erfolgreiches Beschreiten des ;Wegs zu .&quot;Appeals
Board&quot;/Commission de Recours ab16. Daneben blieb freilich auch der

politische Dialog über den wage restraint im Gange, ohne allerdings (bis-
17lang) ein völliges Umbesinnen auszulösen

Regulations&quot; (Text in: C. F. A m e r a s I n g h e, Staff Regulations and Staff Rules of Selected
International Organizations [1983], Bd.2, S.204ff.); Übereinkommen über die OECD vom

14.10.1960, Art.7 und 11 (1) 2, in Verbindung mit Staff Regulation 19/1 sowie Annex 1 (in:
A m e r a s i n g h e, ibid., Bd.5, S. 1 ff.); Art. XI (5) lits. e), fi und i) des Übereinkommens vom
30.5.1975 zur Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation (BGBI.1976 11, S.1862)
in, Verbindung mit Staff Regulations 20.2 und 20.3 sowie Staff Rules 20.2/1 (i), 20.3/1.

15 Beschluß vom 29./30.5.1984; siehe ESA/INFO (84) 53, vom 6.6.1984.
16 Vgl. P 1 a n t e y (Anm.5), S.432.
17 Allgemein zu finanziellen Unbilden in intergouvernementalen Einrichtungen R.

Wo 1 f r u m, International Organizations, Financing and Budgeting, EPIL Instalment 5

(1983), S. 115 (117f.); C. S c h r e u e r, Die Internationalen Organisationen, in: H. Neuhold/
W. Hummer/C. Schreuer (Hrsg.), Österreichisches Handbuch des Völkerrechts, Bd.1
(1983), S.154 (180f.); ferner Neue Zürcher Zeitung vom 26.2.1986, S.5 (Finanzsorgen bei
den Vereinten Nationen).
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3. Zu.r K.ri in den Europäischen Gemeinschaften

a) Eine zeitweilige besondere Krisenabgabe auf die Dienstbezüge, die

Rghegehälter und die Vergütun n m Äu cheiden aus dem Dienst wirdgen bei US$ 1

im übrigen auch für die Beschäftigten der Europäischen Gemeinschaften

erhoben; Grundlage bildet(e) die Verordnung Nr.3821/81 des Rats vom

15. Dezember 198118. Zwar erging dieser Rechtsakt gleichfalls angesichts
der besonderen Schwierigkeiten aufgrund der wirtschaftlichen und.sozia-
len Lage, sollte, ebenso einem in deä Mitgliedstaaten festgestellten Gefälle

zwischen R&quot;eallohn-&apos;.,und Produktivitätsentwicklungen Rechnung tragen.
,Anders als in den,&gt; Organisationen aber standen die Maß-

nahmen am Abschluß eines langen Konzertierungsverfahrens mit samt-

lichen repräsentativen Gewerkschaftsorgani,sationen19, waren die&apos;Perso-

nalvereinigungen eng an den Vorarbeiten für dieTinführung des neuen

Anpas.S.ungsverfahrens und.der Sonderabgabe beteiligt; zudem beinhalt&apos;ete

die&apos;gats-Ver.o-rdnung eine ausdrückliche Ergänzung des Beamten-Statuts

(Art.66 a)20 und der Bescha&apos;ft-izunes,b
b) Gleichwohl wurden auch hier Streitigkeiten vor dem Europäischen

Gerichtshof,ausgetragen: In der Rechtssache 326/82 trugen 48 auf Zeit bei

der EG-Kommission&apos;bedienstete Personen vor, die-VO Nr.3821/81 ver-

schärfe eine sie belastende. diskriminierende Schlechterbezahlung im Ver-

hältnis* zu denjenigen Beschäftigtenderselben (C,-., D-)Grade, die nicht wie

sie,aus Forschungs- und Investi.t,ionsmitteln 4esoldet würden22. Das Ge-

richt (siehe&apos;Art.95 § 3 Verf0) wies die Klage als unzulässig ab; in den

Entscheiduhgsgründen ging die Erste Kammer, den*Schlußanträgen Dar-

mons folgend21,- offenbar von der Rechtmäßigkeit der Krisenabgabe
24.aus mmerhin 268:leamte und Bedienstete fochten die Vergütungsmit-

18 ABL EG N,r.L 396/1, vom 3,1.12.1981; siehe auch VO (Euratom, EGKS, EWG)
Nr.3822 ib S.4f

19 So GeneralanwaltDarmon in seinen Schlußanträgen zur Rs.3/83, Ziff.9 am Ende (vom
6.3.1985); vgl. auch Ziff.10, 21, 26 und 31 des EuGH-Urteils vom 3.7.1985, noch unver-

öffentlicht.
20 Vgl. Art.1 der Xats-Verordnungen vom 15.12.1981 (Anm. 18).
?1 VgL Art.2 der Rats-VO Nr.3821181; näher zum Dienstrecht der Europäischen

Gemeinschaften D. - R o g a 11 a -(i98 1), S. 11 ff., 39 ff.-; d e r s., in: H. von der - Groeben/H.

von Boeckh/j. Thiesing/C.-D. Ehlerm&apos;ann (Hrsg.), Kommentar zum EWG-Vertrag
(3. AUfl. 1983) Art.212, Rdnr.5 ff*(S.805ff.), jeweils zu den rechtlichen Grundlagen.

22 Vgl.&apos; EuGH,.Urteil -vom 30.5.1984,* - Slg. 1984, S.2253 (22-54 f.)&apos;; dazu H. *H e n r i c h s,

Die Rechtsprechung des-,Europ Gerichtshofes in Personalsachen, EuR 20 (1985),
S. 171 (189 und 184).-

23*Slg&apos;1984-S.2265(2268-Ziff.5).
24 Vgl. Slg.1&apos;984 (Ahin.22), S.2264 (Ziff.16, 17); zweifelnd. aber Ruzi6 (Anm.6), S.630

Anm.43..
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teilungen für Februar 1982 an, bei denen erstmals die Neuregelung An-

wendung -fand (Rs.3/83); hier entschied das EuGH-Plenum, weder die
Rügen.,eines Verstoßes gegen den Grundsatz der Parallelität (Art.65
Abs.1 Unt Beamten-Statut) und des Ermessensmißbrauchs noch
die einer Verletzung schutZwürdigen Vertrauens der Beschäftigten sowie

angebliche Begründungs- bzw. Verfahrensmängel träfen ZU25, und wies
daher am 3.Juli 1985, die Klagen ab, wiederum in! Einklang mit dem Plä-
doyer des GeneralanwaltS26.

c) Di&apos;e, Eigenheiten dieser Rechtsstreite und des zugrundeliegenden Sach-
-

verhalts lassen es freilich allenfalls zu, einzelne Gesichtspunkte davon,auch,
bei einer Erörterung der Rechtslage(n) in den Koordinierten Organisatio-
nen in&apos;den Blick zu fassen. Wie zu zeigen sein wird (unten 111.5.), vermag
wohl nur der Gedanke des Vertrauensschutzes (confiance Mgitime) - allge-

27 ZUmeinere Bedeutung in intergouvernementalen Dienstrechtskonflikten
erlangen.

II. Die verbandsgerichtlichen Verfahren (I):
Wesentliche Darlegungen der &quot;Appeals Boards -&quot;

zu formellen Fragen

1. Mehrere parallele Prozesse

im Fall der EG-Krisenabgabe schlugen auch zahlreiche Beschäf-
ti.gte von, NATO,furoparat, OECD sowie der ESA den innerorganisato-
rischen Rechtsweg ein, zumeist tatkräftig unterstützt von den jeweiligen
&quot;Staff Associations&quot;/Comit6s du personnel, die sich überdies um die
Verfahrenskonzentration auf wenige Musterprozesse und die möglichst
umfassende Durchdringung des Rechtsstoffs bemühten und nicht zuletzt
verbandsübergreifend zusammenarbeiteten. Auch wußten sie mehrere.Spe-
zialisten in diesem -Sachbereich vorab aus dem französischen universitären
Feld für ihr Anliegen zu gewinnen.

b) Bis auf einen Fall (unten 3.) wurden sofort Klagen zu den Verbands-
gerichten erhoben, was allerdings im Rahmen des Europarats für die Be-
diensteten der B- und C-Grade allzu spät geschah. Die Beschwerdeführer

25 Vgl. Urteil vom 3. Z 1985 (Anm.19) (Ziff. 15 ff
26 Ibid. (Ziff.4ff.).
27 Dazu auch R u z i (Anm.6), S.633; d e r s., Le pouvoir des organisations internatio-

nales de modifier unilat6ralement la condition juridique des fonctionnaires internationaux -
Droits acquis ou drolts essentiels, J.D.l. (Clunet) 109 (1982), S.421 (427); Rogalla
(Anm.21), S.131f.; L. Dubouis, Fonctionnaires et agents des Communaut europ
nes, R.T.D.E. 17 (1981), S.710 (736).
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hatten dort erst nach dem -Bekanntwerden der &quot;Appeals Board-&quot;-Entschei-

dung vom 15. Mai 1985&apos; vom Generalsekretär der Organisation verlangt, er

möge (auch) ihnen die seit Julil 983 einbehaltenen--Gehaltstelle auszahlen,
um sie ebenso&apos;zu stellen wie die,,erfolgreichen A- und L7Gruppen. Gegen
den. ablehnenden Bescheid riefen sie dann im Oktober 1985- die Rekurs-
kommission an. Dieses Gremium erklärte jedoch im Erkenntnis vom

3 - ` nded); wie, im30. April 1986 die Rechtsbehelfe für unbegründet; fou
ersten Urteil, so stützte sich das Gericht auch&apos;jetzt auf einen (eher) proze-

.&apos;

duralen Standpunkt: Die Klagen -richteten&apos; sich - in, der..Sache gegen die

Eritschließung des Ministerausschusses vom März. 4,98428; gegen deren

Vollzug ab April, desselben Jahres hätte, man&apos;, freilich innerhalbAer im
Personalstatut vorgeschriebenen, bindenden Frist nichts unternommen.

Der jetzigen Antragsablehnung.anderthalb Jahre nach dem Beschluß könne

der Einwand etwaiger Illegalität nicht (mehr),entgegengehalten werden
Sowohl im Interesse der Organisation als Ganzer wie auch dem der Be-
diensteten müSse der Grundsatz der,Rechtssicherheit hier stärker wie-

30
gen

2. Zum Gegenstand der Rechtslehelfe

a) Zu allem Anfang stellte sich die Frage nach dem tauglichen Objekt für
individuelle gechtsbehelfe: In der Sache konnte es &apos;letztlich allein darum
gehen, die einschlägigen Beschlüssederrevidie-

ren; ein unmittelbarer Angriff hierauf - nach Art innerstaatlicher Norm.en-
kontrollverfahren31 - kam jedoch schwerlich in-*B-etr:acht, denn die Vor-*

schriften über die Zuständigkeit der zur Entscheidung berufenen Gremien
sind allesamt a:us dem Prinzip

*

der Einzelermächtigung abgeleitet32. Wenn
auch zuweilen, ausdrücklich. ist, dew.Vsei

gerade, auch die Entscheidung bei Zweifeln an1 der-;eigenen, Zuständigkeit,

28 Urteifvom 30.4.1986 (Anffi S.14 (Nr.57ff.).
29 Allgemein zur Fristversäumnis Plante y (Anm.5), S.439; A. P e 11 e t., Les voies de

recours ouvertes aux fonctionnatres internationaux (2), R.G.D.I.P.85 (1981), S.657 (708ff.).
30 Urteil vom 30.4.1986 (Anm-.3), S.15 (Nr.64-68).
31 SiehenurArt.931Nr.2,1001GG;ferner547VwG0.
32 Vgl. schon S. B a s t i d, Les tribunaux administratifs internationaux et leur jurispru-

dence, RdC 92 (1957-11), S.343 (442); Pellet (Anm.29), S..,740; T.,&apos;M-eron, Status and
Independence of the International Civil Servant, Rd(2 167:,(1--9II), S.285 (356 f.); K G.
S c h e rm e r s, International Organizations, Legal Remedies Against Acts of Organs, EPIL
Instalment 5 (1983), S. 145 (146 f.).
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also eine Art Kompetenz-Kompetenz. eingeraumt33, so mögen solche- Re-
geln doch nur im Falle von Randunschärfen befugnisergänzend. wirken,
aber kaum eine,Inanspruchnahme völlig neuartiger Rechte durch &quot;Appeals

34Board&quot;/Commission de recours gestatten
b) Als anfechtbarer Akt stellte sich mithin das Handeln des jeweiligen

Verbands-Generaldirektors in Vollzug der (Rats-) Beschlüsse dar; nichts-
destoweniger mußte jedoch - auf einem Umweg - die Rechtmüßigkeit der
auszuführepden Entscheidung in den Mittelpunkt auch der richterlichen
Erwägungen rücken. Obzwar ihre förmliche Aufhebung durch ein anderes
Verbandsorgan auszuscheiden hat(te), blieb doch eine Inzidentkontrolle
nicht bloß zulässig, sondern sie war geboten; alles andere hätte eine

Rechtsverweigerung bedeutet35, wäre dem jeder internationalen Organisa-
tion eigenen Aufbau nach Maßgabe strikter Legalität zuwidergelaufen36.

c) Im Einklang mit Erkenntnissen weiterer &quot;International Administra-
tive Tribunals&quot;37 bejahten alle vier richterlichen Organe ihre Zuständigkeit
zur Entscheidung in der Sache und insbesondere zur Überprüfung der
jeweiligen (Rats-) Beschlüsse; nur in Nuancen gehen ihre Darlegungen
auseinander. Allgemein wurde- der Ausführungs- bzw. Vollzugs-Charak-
ter der formell angefochtenen Maßnahme (der Verbandsexekutive) hervor-
gehoben; die Commission de recours der NATO spricht sogar, aller-
dings ungenau, von einer schlichten Vervielfältigung (reprodutre) der kats-

33 So ESA Staff Reg.33.6 (in: Amerasinghe, Statutes and Rules of Procedure of
International Administrative Tribunals, Bd.1 (1983), S.138ff.); Art.4 Satz 2 des Appendix
XI zum Europarats-Personalstatut (in: Am e r a s i n g h e, ibid., S.91 ff.); ohne diesbezügli-
che Vorschriften hingegen die Regelungen in der NATO (siehe Art.4.2, 4.3 des Anhangs IX
zu den Civilian Personnel Regulations, in: Am e r a s i n g h e, S. 112 ff.) und OECD (vgl.
z.B. Staff Reg.22 lit. (d), in: Amerasinghe, ibid., Bd.2 [1984], S.116ff.); siehe ferner
Art.3 des Statuts des World Bank Administrative Tribunal (in: Amerasinghe, a.a.O.,
Bd. 1, S.43 ff.).

34 Insoweit zutreffend R e i s m a n, Has the International Court Exceeded its Jurisdic-
tion?, AJIL 80 (1986), S. 128 (129 f.); siehe auch P h i 1 i p / d e C a r a, Nature et de
la juridiction internationale, Generalbericht auf dem Lyoner Kolloquium der S.F.D.I., 29./
31.5.1986, Typoskr. S.21 ff. und 37ff.

35 Vgl. R u z i 6 (Anm.6), S.629; siehe auch P e 11 e t (Anm.29) Teil 1, S.253 (286f.); 1.
S e i d 1 - H o h e n v e 1 d e r ii, Das Recht der Internationalen Organisationen einschließlich
der Supranationalen Gemeinschaften (4. Aufl. 1984), S. 192 f. (Rdnr. 135 1).

36 Siehe etwa Seidl-Hohenveldern (vorige Anm.), S.109f. (Rdnr.905ff.);
S c h r e u e r (Anm. 17), S. 159; R. L. B i n d s c h e d I e r, International Organizations, General
Aspects, EPIL Instalment 5 (1983), S.119 (120 und 124f.); Bernhardt, International
Organizations, Internal Law and Rules, ibid., S. 142 (144 f.).

37 Das NATO-Gremlum verweist auf S.5 seines Urteils auf eigene frühere Entscheide
(Nr.6 (d), 57, 77, 169 (b; siehe ferner R u z i (Anm.6), S.627 ff., mit weiteren Nachwei-
sen.

48 ZaöRV 46/4
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Entscheidung, während das OECD-Gremium deutlich machte, auch über

die Gültigkeit von normativenVerbandsjkte*n müsse bei gegebenem Anlaß

befunden werden (dürfen), in Anbetracht, der - Bindung. aller Organe an

allgemeine Rechtsgrundsätze. Andererseits unterstrichen jedoch sämtliche

Verwaltungsgerichte, eine. Aufhebung.oder --Annullierung der Entscheide

des Verbandshauptorgans selbst bleibe,-ihnen versagt38. Hierfür ist allein

der Weg des-neuerlichen, konträren Ratsbeschlusses vorhanden; das Ge-

richt des Europarats machte - denn eigens d.a aufmerksam, daß keine

seiner beiden Entscheidungen die.*näch.dein Primärrecht zuständigen Ver-

bandsorgane daran hindere&quot; Schritte zu unternehmen, um eine ungerecht-
fertigte unterschiedliche Behandlung zwischen Verbandsbediensteten

I

zu

vermeiden39.

3. Vorverfahren..(allein) im Rahmen der ESA

a) Nur innerhalb der &quot;Furopean Space Agency&quot; fand ein außergericht-
liches Vorverfahren vor einem -&quot;Advisory Boa*rd&quot;/Comit6 - consultatif.
statt,wie dies&apos; (fakultativ) in_ zahlreichen zwisch*enstaatlichen Verbänden

vorgesehen ist40.,-Zwar handelt es sich hierbei auch bei dieser Organisation
um&apos;keine zwingende Voraussetzung f4r eW (Sach-)Erkenntnis von &quot;Ap.-

s oard&quot;/k der kann diese Stufe nur beipeal&apos; B ecours, jedoch
Einverständnis aller Streitbeteiligtepübersprungen werden41. Die späteren
Klägererlangten von dem aus sechs Verhandsbediensteten zusammenge-
tzten Gremium immerhin eine Empfehlung an den Generaldirektor&quot;diese

Abgabenangelegenheit dem Rat zurückzureichen mit dem Vorschla9

(request), die Belastung zu beseitigen (suppress) und eine Auszahlung der

einbehaltenen Gehaltsteile zu veranlassen42. I

.38 Siehe das 1.Europarats-Urteil.(Anm.3), S.13f. (Nr.54); OECD-Urteil (Anm.4), S.4

(f.); ESA-Urteil (Anm.1), S.3.
39 Vgl.-(2.) Urteil (Anm.3),&apos;.S.15(Nr.69).
40 Allgemein hierzu P 1 a n t e y (Anm.5), S.418 ff.; P e 11 e t (Anm.29), S.678 ff.; R u z i e

(Anm. 10), S.285 L; ferner H a h n (Anm.4), S. 180 ff.; S c h. r e u e r (Anm. 17), S. 165; S e i d 1 -

Hohenveldern (Anm.35),S.
41 ESA Staff Reg.30.1 (ii); vgl. auch das Schaubild&quot;Nr (Anhang zu Titel VII. der Staff

Reg.), wiedergegeben auch bei P e 11 e*t (Anm.29), 9.689.
42 &quot;Opinion&quot; vom 12.11.1984. - Drei der Mitgliedet werden vom Generaldirektor-, drei

von der Staff Association bestellt, (Staff Reg.31.1 Satz 2); bei ihren Beratungen sind sie

völlig unabhängig (31.3). Die dem Generaldirektor wie dem betr. Bediensteten zu über-

mittelnde, mit.Gründen versehene Auffassung des Beratungsorgans erging hier offenbar.

einmutig, sind doch nicht die ansonsten (vgl. Staff Reg.31.2 Satz 2, Rule 32/7 (v gebotenen
Einzelvoten abgegeben worden!
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b Diesem Ansinnen zu folgen, sah sich ESA&apos;s &quot;Director General&quot; je-
doch nicht in der Lage:. In seiner Stellung an der Spitze der Verbatidsexe-
kutiVe und.nachseinen Funktionen habe er alle vom AFC im Auftrag (on
behalf of) desgates getroffenen Entscheidungen zu vollziehen; es liege
daher außerhalb seiner Aufgaben-und Befugnisse, auf der Grundlage der
Ansichten des Beratungsorgans den Verwaltungs- und Finanzausschuß,
oder gar den Rat zu ersuchen, ihre Beschlüsse rückgängig zu machen&apos;

(withdraW)43. Nachdem somit die Ausgangsentscheidung der Administta-
tion nochmals bekräftigt war, stand auch in diesem Verband der Weg zur

gerichtlichen Kontrolle offen; da die erste Instanz ihre Nachprüfung im

selben Ausmaß wie das Verwaltungsgericht vornehmen durfte, mochten
ihre für die Beschwerdeführer durchweg günstigen Erwägungen mit Nach-
druck- in die Verhandlung vor dem &quot;Appeals Board&quot;/Commissiön de
recours eingeführt werden. o

4. Zur Zu&apos;ständigkeit des Hauptorgans (Rat)
fü Gehaltsregelungen und zu Grenzen einer

Delegation seiner Nornisetzung sbefugnisse

Die Rechtswidrigkeit von levy bzw. abatement konnte nun einmal aus

der Mißachtung verbandsverfahrensrechtlicher Erfordernisse herrühren,
was vornehmlich bei der ESAwichtig erschien, hatte doch dort nicht der
Rat selbst den Gehaltskürzungsbeschluß gefaßt. Zum andern mochte sich
die Lohnschmälerung gleich aus mehreren Sachgründen als Verletzung hö-

herrangigen Verbandsrechts darstellen, wobei vorab maßgeblich war, ob
und ggf. wie weit die aufgeworfenen Probleme überhaupt justitiabel wären
(dazu unten III.1.).

a) Bei NATO, Europarat und OECD war der Entscheid über wage
restraint-Maßnahmen vom Rat bzw. Ministerausschuß der Organisa-
tion(en) getroffen worden, an deren (genereller) Kompetenz zu derartigen
Akten kein Zweifel bestand44. Gegen das im Einzelfall eingeschlagene Ver-
fahren war ebenfalls nichts Durchschlagendes zu erinnern. In der ESA

hingegen beriet der Rat zwar über den anstehenden Fragenkreis; alle in-
haltlichen Beschlüsse faßte aber nicht das Hauptorgan selbst, sondern das
&quot;.Adminis and Finance Committee&quot;, d.h. ein nachgeordnetes Gre-

mium&quot;eine Hilfseinrichtung im Sinne des Art. XI (8) (b) des EWO-Über-

43 Ziff.7 seiner Entscheidung nach Staff Rule 32/8 vom 21.12.1984.
44 Vgl. die Nachweise oben bei Anm. 14.
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einkommenS45. Wohl geschah dies auf Vorschlag, des hierzu&apos;befugten Ge-
neraldirektors hin; eine Kompetenz zu eigenständigerEntScheidung in (be-
stimmten) Personaldingen ist., dem Ausschuß, in dens
lichen Vorschriften des Verbandsrechts.tücht.ausdrückliph zuerkannt; Yiel
mehr statuieren die &apos;Staff Regulations&quot; in 20-. Besoldungsregelungen zu

treffen-
&apos; &apos;sei Sache des.Rats. Demgemäß stützten sich. hier die Kläger auf den

Grundsatz der Selbstbindung (legem. patere - quem ipse&quot;fecisti)46 - d. h.

bis zu einer förmlichen.und ordnungsgemäßen Änderung-der &quot;Staff Regu-
lations&quot; musse sich auch der ESA-Rat an -die, von ihm, selbst, erlassenen

Vorschriften halten -Und wiesen.- überdies darauf hin, eine ansonstee allen-

falls denkbare gewohnheitsrechtliche Derogation des geschriebenen (se,
kundaren) Verbandsrechts, hätte doch jihrers.eits- nur innerhalb der Schran-
ken vorrangiger Organisationsnormen vonstatten. gehenkönnen. Mit Sinn

und Zweck der Art.X und XI (8) (b),der Grundungskonverition, sei freilich

überhaupt nur eine explizit erfolgende, positivierte Zuständigkeitsver-
schiebung vom Rat weg und zum AFC hin.vereinbar. Des, weiteren erlaub-

ten primärrechtlicheBestimmungen hier sicherlich, keine ad hoc-Verlage-
rung von Entscheidungsbefugnissen, sondern allein eine! Übertragung von
nach allgemeinen Merkmalen abgegrenzten MateHenauf das empfangende
Organ. Schließlich gebe es Bereiche vorbehaltener Ratskompetenz, nicht

zuletzt in grundlegenden Fragendes Bediensteten-Status; insoweit könn-

ten de conventione Iata einem anderen Gremium überhaupt nur beratende

Zuständigkeiten eingeräumt werden. I

-

-

:

* ;*,
I

-

b) Gleichwohl bejahte der &quot;ESA Ap -eals Board&quot; die.Zuständigkeit desP
Verwaltungs- und Finanzausschusses für alle Entscheid betreffend
die Entlohnung der Bediensteten: DerRa-t: d&quot;er Organisation habe bereits

im Sommer 1976 von der oben genannten Ermächtigung im Gründungs-
übereinkommen Gebrauch gemacht und seinerzeit. auch den AFC gutori-
siert, de prendre &quot;avec, 1&apos;. autorit d61.du Conse&apos;il.,&apos;toutes les - d&amp;isions

concernant lesr-du personneh:(Art. 11, 6.C.)47. Da freilich.
diese ausdrückliche Delegation, die,. in der Sammlung der diemtrechtlichen

45 Siehe auch f-SA-Urteil (Anm. 1), S.3;,,zu, &gt; Iiilfsorganen ferner S c b r e u e r

(Anm. 17), S. 173.
46 Vgl.- Ruzi6 -(Anm.10), S.284; ders. (Anm.6), S.633f-.; siehe auch Zalma,&apos; Patere

regulam quam fecisti ou l&apos;autorit6 administrative liee, par sgs propres actes unilat6raux,
R.D.P.96 (1980), S41099 (1103ff. und 1127ff.).

47 A.a.0. (Anm.1), S.3; im ESA-Recht fehlt-im übrigen eine Vorschrift über die Publika-.

tion von Ratsbeschlüssen (dieser Art), von der allgemeinen Implementationsbefugnis, ja,

-pflicht des Generaldirektors (siehe Art.XII (1) (b des Übereinkommens einmal abgese-
hen.
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Bestimmungen weder wiedergegeben noch sonst erwähnt ist, dem Ver-

bandspersonal.(bislang) nicht förmlich mitgeteilt wurde, wies das Gericht
zusätzlich auf die - allerdings erst sehr viel später, nämlich zum 1.April
1981 letztmals überarbeiteten - &quot;Staff Regulations&quot; hin, -wonach deren

Anwendungsmodalitäten (implementattonlmodalit d&quot;application) in
&quot;Staff Rules&quot;/R du personnel niedergelegt werden sollten; zur

(erstmaligen) Billigung -wie zu Anderungen dieser Ausführungsnormen sei

nicht der Ratselbst, sondern AFC befugt (Staff Reg.1.3.).&apos;Der -von letzte-
rem Gremium vorgenommene Abzug (retenue) beziehe sich auf die Bezüge
der Beschäftigten; formal handele es sich um eine Verringerung des Netto-

Betrags der Gehaltsskalen, im Einklang mit Staff Reg.20.348. Eben diese
Personal s t a t u t s regelung schweigt freilich über das kompetente Ver

bandsorgan, während die nach wie vor geltende Staff Kule 20.3/1, *eigens
von Rats-Entscheiden- spricht, welche Gehälter oder andere Bezüge modi-
fizieren (&quot;Any Council decision which modifies salaries or other emolu&apos;-
ments in diesem Punkte jedenfalls steht also die Aussage der Rekurs-

49kommission auf recht schwachen Füßen

5. Weitere Form- und Verfahrensrügen

a) In a 11 e n Koordinierten Organisationen wurden demgegenüber di-
verse formelle wie prozedurale Mängel speziell gegenüber der Durchfüh-

rung der Abgaben-Beschlüsse geltend gemacht: Diesen sei keine Begrün-
dung beigegeben oder solche sei doch (zumindest) unzulänglich; die Be-

kanntgabe an die Betroffenen genüge nicht unabdingbaren rechtlichen

Mindestanforderungen; zwar hätten sich die Personal-Vereinigungen (ge-
genüber. dem Haushaltsexperten-Ausschuß) zu den vorgesehenen Kür-

zungsmaßnahmen äußern können, jedoch habe man dort deren Einwände
inhaltlich nicht ernst genommen, wie schon der Umstand zeige, daß die

Stellungnahme von CPAPOC dem 191.CCG-Bericht lediglich als An-

hang 1 angefügt worden sei.

b) Mit all&apos; diesen Rügen drangen die Kläger jedoch nicht durch; in den

Urteilsgründen wird hierauf oft nur kursorisch eingegangen. So bemerkte
etwa der &quot;Appeals Board.&quot;/Commission de recours der OECD, selbst

48 Zur Wertung als inhaltliche Aussage siehe unten III.2.c), sowie bereits Gramlich
(Anm.5), S.48 Anm.217a.

49 Im Personalrecht der ESA ist außer in Staff Reg.1.3 Abs.2 vom AFC nur noch die
Rede im Anhang IV, wo es heißt, dieses Organ nehme die jährlichen (Grund-) Gehaltstabel-
len an (adopt(er. Angezeigt gewesen wären also zumindest Überlegungen zu lex posterior
bzw. specialis-Problemen.
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wenn eine Konsultation, der Bedienstetenyereinigung, nicht ordnungsge-
mäß erfolgt sein sollte, hätte dies im konkreten Falle keine, praktischen
Folgen zeitigen können&quot; sei doch deren Ansicht dem Generalsekretär b,e-
stens bekannt, gewesen (parfaite,ment:.,connue) 50. Ähnlich verlautet. auch die

ESA-Entscheixfung, wo den Beschwerdeführern entgegengehalten wird,
ihreVertreter seien insbesondere im Rahmen der CCG-Beratungen ange-

messen beteili&apos;*t worden; im übrigen, reiche di -vom. E -

t9 hußg le xper.. n-aussc-

gegebene. Begründung auch für jeden. einzelnen, Verband. aus, .selbst wenn!
Wman sich diese dort nur globatzu eigen. gemach- habe51.., ennendlich die

Bekanntmachung des AFC-Beschlusses der..,&quot;S,taff,Rule&quot; 8/5- nicht entspro-
chen habe, nach deren Satz 3 jeder Zusatz ffiderla.vlenant-)-. zur BestellUngs-
urkunde-.vom--Bcd,ensteten z chxien und. z4..datieren ist&quot;so be-unterzei

rühre, d e ült1 sies di, &apos;G igkeit desTntscheids selbt sondern allenfalls
seinebindendeWirkung(forceobligatotre),-;denni-n--derTat-könnenieinand
durch eine&apos;,Entscheidung verpflichtet.:werden&quot; die. ihm nicht* hinreichend

zur Kenntnis,gebracht worden sei. Angei ausführlichen Informa-

tion der. Bediensteten durch den Generaldirektor-- ein derartiger Unter- -

richtungsmangel jedoch nicht ersichtlich52.,

c) Etwas eingehendere Beachtung fand die Kundmachung der Gehalts-

kürzungsheschlüsse allerdings unter dem inhaltlichen&apos;,Gesichtspunkt, ob &apos;

hierbei nicht eine&quot;.unzulässige,echte&quot;Rückwirk.ung yon,Normen vorgefallen
sei53., Insoweit gründete das Verwaltungsg des,Turoparats seine

erste&quot;denKlagenvonA-undL-Bediegsteten&quot;
maßgebend darauf, -daß die Abgaben- von einein, 2,&apos;

&quot;&apos; -mikt an Anwendung
gefunden,, hättgp, -. der mehrere Monate v Ö r. Jedweder Unterrichtung der

Betroffenenjag.Weil keine.auße-rgewöhnlir&quot;h,.und dringlichen
Umstände (c-irc,onstances de; avit6 et d-? excgr ..#rgence eptiognelles er-

sichtbch hätte eine Gehält§rnodifika*tiön. gie erfolgte, nach Auf-

fassung dieses &quot;A-ppeals Board&quot;/Commission.de r, n a c h einerrecours nu

Vereinbarung (gccörd) mit den Verbandsbeschäftigteil rechtens geschehen,
konnen; die bIc Anhörung. von -deren, Rep- vemöge, en

strikten Maßstäben-füreineRückwirkungwerbot nicht zu
54genügen

&apos;

2.
&apos; - - .1 11

d) Auch das Gericht der. OECD übte deutliche: Kritik an der Art und

5() OECD-Urteil (Anm.4 S.6 bzw. S.5 f.
51 ESA-Urteil (Anm.1),S.5f. und SA0.
52

Dieser Satz zumindest findet allgemein Anerkennung;-,vgl. - G ram 1 i c h&apos;,(.Anm.5), S.49
mitAnm.239; Busch, DienstrechtderVerein.tenNationen(1981&quot;),1-S.1,33f..

54 A.a.0. (Anm.3),5.16f. (Nr.65-69);dazu Ruzi (Anm.6),S.,
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Weise, wie die Änderung des Personalstatuts verwirklicht worden war,
und betonte, die angefochtenen Entscheidungen des Generalsekretärs ent-

behrten an sich jeder rechtlichen Grundlage (äpourvues de toute base

Mgale), da sie zeitlich vor der ordnungsgemäßen Bekanntmachung der

Reglementsnovelle ergangen seien. Gleichwohl lehnte dieses Gremium
eine Annullierung ab, weil Akte mit gleichem Inhalt-jederzeit wieder - und
nunmehr rechtmäßig - erlassen werden könnten; eine Aufhebung bloß der
Form halber sei unangebracht55.

,e) Dem &quot;ESA Appeals Board&quot; hingegen schien auch.hier kein Rechtsfeh-
ler vorzuliegen,o in diesem Verband weder levy noch abatement
Anlaß für eine ordnungsgemäße Änderung des Dienstrechts geboten hat-

ten, sondern außerhalb des Personalstatuts erlassen und ins Werk gesetzt
56wurden

III. Die verbandsgerichtlichen Verfahren (II):
Materiell-rechtliche Probleme der Gehaltskürzungen

1. Zum Umfang der (verwaltungsgerichtlichen) Überprüfung
von Verbandsakten

a) Aus *der Warte eines an der umfassenden Rechtsschutzgewährleistung
des Art.19 Abs.4 GG auch in Sonderstätusverhältnissen57 urteilenden Be-
trachters mag es ziemlich überraschen, .daß &quot;International Administrative
Tribunals&quot;, wenn sie auf Klagen von Bediensteten hin die Rechtmäßigkeit
von Verbandsakten nachprüfen, ihre Kontrolltätigkeit nach Umfang wie
nach Dichte recht eng begreifen58. Auch beim Gehaltskonflikt innerhalb
der Koordinierten Organisationen trat diese Selbst-Beschränkung deut-
lich zutage, wobei zwei unterschiedliche Ansätze dazu aufscheinen.

*

b) Die zuerst ergangene Entscheidung (im Rahmen der NATO) wies

Argumente, die sich z.B. auf die Auswirkungen der Abgabe(n).auf die

Beschäftigtenmoral, die Qualität von deren Leistungen oder auch auf die

55 A.a.0. (Anm.2), S. 11 f. bzw. S.9 f. Dies erinnert an Argumente zur Unbeachdich-
keit* bzw. zur Heflung von (Verfahrens-) Fehlern im innerstaatlichen Recht; vgl. etwa

M e y e r, Die Kodifikation des Verwaltungsverfahrens und die Sanktion für Verfahrensfeh-
ler, NVwZ 1986, S.513 (518 ff.).

56 Vgl. S.6 und 7 des Urteils. Eine mise j jour des Dienstrechts erfolgte hingegen beim
Europarat und bei der OECD.

57 Siehe nur S c h e n k e, Art. 19 Abs.4 (Zweitbearb. 1982), in: Bonner Kommentar zum

GG (1950ff.), S.110ff. (Rdnr.194ff.); Schmidt-Aßmann, Art.19 IV, in: Maunz/

Dürig, GG-Kommentar(6.Aufl.1982.ff.),S.49ff.(Rdnr.84ff.).
58 Vgl. Plantey (Anm.5), S.428ff.; Pellet (Anm.29), S.740ff.; zum EuGH Hen-

r i c h s (Anm.22), S. 190.
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divergierenden Entwicklungen im Verhältnis zu den Europäischen. Ge-

meinschaften wie, je nach Ausgang, der verbandsinternen Rechtsstreitigkei-
ten, auch ggf. zu anderen Organisationen des, Gehaltsverbunds stützten,
lakonisch damit zurück, daß:dies P*robleme wesentlich politischer Natur

seien und daher allein Sache des Rates (ressort du Conseil),&apos;abhängig von
der politique administrative, der die. miteinander kooperierenden Einrich-

tungen folgten; nicht etwa gehe es um rechtliche Erwägungen, die

den angefochtenen Exekutivents.cheidungen entgegengesetzt werden könn-

ten59.

c) Die Erkenntnisse des OECDA eals Board hingegen verwa fen (nur)pp r

den Diskriminierungseinwand - auf verschiedene Bedienstete(ngrade)
wirkte(n) sich die Abgabe(n) ohne s-achliche Rechtfertigung ungleich auS60

- als unstatthaft (irrecevable): Solche Erwägungen allgemeiner oder ab-

strakter Art beträfen nicht di&apos;rekt die Rechtmäßigkeit des (individuellen)
Vollzugsaktes, sondern richteten sich inhaltlich gegen-den diesem zu.grun-

deliegenden Beschluß normativer Art; überdies gehe es hierbei gegenwärtig
bloß um theoretische Belastungen (actgellement des griefs th
ques), welche die beschwerdeführenden Beschäftigten weder unmittelbar

noch wirksam beeinträchtigten. Bei dergleichen Äußerungen mag, wenn-

gleich unausgesprochen, dieFa der einschlägigen Personalstatuts-Be-
stimmunge maßgeblich geworden sein, wonach eine ei.genp Rechtsver-
letzung des Klägers vorgetragen und nachgewiesen werden muß, um zum

Erfolg des Rechtsbehelfs zuführen62.
d) Bei &apos;der ESA wiederum widmete sich deren Gericht&apos;der. angeblich

dreifachen Diskriminierung -- im&apos;Yerhältnis der Verband5bediensteten un-

tereinander (A*, L-Grade zum einen, B-, C-Grad.e andererseits) wie zu

denjenigen anderer Koordinierter Organisationen und schließlich auch zu

den Europäischen Gemeinschaften. recht eingehend, fand jedoch, daß -

abgesehen von dem mehr vordergründligen als realen Unterschied hin-

sichtlich der Dauer der Abgabe(n) - es &gt;.und akzeptable Beweg-

59 A.a.0. (Anm.2), S.8f.
6() Zum Diskriminierungsverbot resp. Gleichheitssa siehe G r a m1 i c h (Anm.5), S.49

Anm.240, 242; D. R u z i 6, Le recours ä Parbitrage dans le contentieux de la fonction

publique internationale: L&apos;exempie du personnel local de PUN.R.W.A., JD.1. (Clunet)
113 (1986), S. 109 (114); C. F. A m ex a s i n.g h e,Dde pouvoir in International

Administrative Law, ZaöRV 44 (1984), S.439 (441 ff.).
61 Art.4.21 der NATO-Regelung (Anm.33); Art.59.1 des !Europarats-Personalstatuts

(ibid.); Staff Reg.22 lit. (d) der OECD (ibid.); Staff Reg.3 der ESA (ibid.); immer noch

wegweisend das ILOAT-Statut, in. Am e r a s i n g h t (Anm.33), Bd. 1, S.26 ff.
62 Dazu etwa Plantey (Anm.5), S.43.Of.*; Pellet. (Anm.27), S.284.f.&apos; und S.701ff.;

ferner H e n r i c h s (Anm.22), S. 172.
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gründe, wie die berufliche Lage der verschiedenen Agenturbediensteten,
gebe, welche differenzierte Gehaltsschmälerungen zu rechtfertigen ver-

möchten63. In den Beziehungen zu den übrigen Organisationen des Lohn-
Verbunds bzw. den Gemeinschaften fehle es an der Gleichheit der Rechts-

stellungen oder sei doch jedenfalls eine Ungleichbehandlung nicht aufge-
64zeigt worden

2. Verbot einer (externen) Besteuerung der Gehälter
als Wesensmerkmal der Rechtsstellung

int-ernationaler Bediensteter?

a) Eine Abgabe para-fiskalischer Art mag auf den ersten Blick, nicht
zuletzt ihrer Bezeichnung wegen, als (zusätzliche) Steuer angesehen wer-

den. In mehreren zu den jeweiligen Organisations(gründungs)verträgen
hinzutretenden, völkerrechtlichen Abmachungen65 ist insoweit jedoch
festgelegt, das Verbandspersonal sei von jeder (mitglied)staatlichen Be-

steuerung seiner Dienstbezüge befreit; zum Teil findet sich statt dessen eine
Steuer zugunsten der dienstgebenden intergouvernementalen Einrichtung,
so bei der ESA66. Ähnliches gilt für das Feld der sozialen Absicherung der

Organisationsbeschäftigten; auch hier entsprechen sich Inhalt und Umfang
einer Verbandshoheit sowie die deren Ausübung erst ermöglichenden,
komplementären Kompetenzen-Verzichte aller Mitgliedsländer zumindest
dann, wenn die internationale Organisation ein eigenes Versorgungssystem
beSitZt67. Überhaupt liegt in der Notwendigkeit einer Abgrenzung und
Zuordnung einschlägiger Befugnisse der tiefere Grund für die Aufnahme
von steuer- wie von sozialrechtlichen Vorschriften in das Verbandsprimär-

63 A.a.0. (Anm.1), S.8.
64 Ibid.
65 Siehe allgemein Seidl-Hohenveldern (Anm.35), S.281ff. (Rdnr.1901ff.);

S c h r e u e r (Anm. 17), S. 161 ff. und 165 L; 1. S z a s z, International Organizations, Privile-
ges and Immunities, EPIL Instalment 5 (1983), S. 152 (155 ff.); siehe auch W. M c n g, Das
Recht der Internationalen Organisationen - eine Entwicklungsstufe des Völkerrechts (1979),
S.60ff.

66 Vgl. Art.XVIII und XIX des Anhangs I des ESA-Übereinkommens (siehe dessen
Art.20 (1) 2) sowie die vom Rat beschlossenen &quot;Rules Governing the ESA Intemal Tax&quot;,
Annex V zum Personalstatut.

67 Vgl. ibid., Art.XX, und Staff Reg.22; eingehender Ruzi6 (Anm.10), S.298ff.;
Zyss, La Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, in: S.F.D.I.
(Anm.6), S.379 (381 f.); B u s c h (Anm.53), S. 185 f. Zum Verhältnis von Gehalt und Sozial-
versicherung siehe jetzt auch das EGMR-Urteil vom 29.5.1986 (Deumeland-Fall) Nr.72,
und die gemeinsame dissenting opinion von Ryssdal u. a., Nr.9, 13.
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u 1 1 mmen,son-recht, wie es nicht allein a s den eigentlichen.Errichtungsabko
ärn auch aus den diese ergänzenden Übereinkünften zwischen sämtlichen

Mitgliedern besteht.

b) Weiterhin läßt sich freilich gerade die höchstraiigige, in, der Verfas.-
sung einer internationalen Organisation festgeschriebene Verbürgung ins-

besondere von Steuerprivilegien als eine a b s c h 1 i e ß e n d e Regelung ver-

stehen, wenn und soweit dort Gegenstände sowie Berechtigter und Pflich-

tiger derartiger Abgaben(befreiungen) bezeichnet sind; danach wären nur

bereits eingerichtete oder doch vorgesehene Belastungen zulässig (und
könnten die Netto-Einkünfte der Beschäftigten verringer,n). Mehr noch:

Der Begriff Steuer (taxlimpöt) dürfte enger als der der Abgabe und bloß

darin gegeben sein, wenn durch eine Last alle -,sich in. gleicher Lage befind-

lichen Personen betroffen sind, ohne,daß sie eine Gegenleistung des Ver7
bands erhalten (könnten).. mag dagegen-auf die Form

der Sonderabgabe68 hindeuten; recht eigentlich werde keine

Steuerz&lt; erhoben. Im Ergebnis freilich setzten sich die Kürzungsmaßnah-
men im einen wie im andern Tall dem Verdikt -eines Verstoßes gegen pri-
mares:Staatengemeinschaftsrecht, ausß9.

,c) Diese von den Klägern teilweise auch verbandsgesthichtlich. und

rechtsvergleichend untermauerten Bedenken, die allerdings - allein auf die

levy zielten, nicht auf die anders geartete Beschwer der B-/C-Grade, ver-

hallten zumeist,ungehört: Aus der gleichzeitig beschlossenen Nominal-

lohngar-antie70 wie aus dem Ziel der Abgabe(n), eine Verminderung der

Gehälter, zu&quot;bewerkstelligen&apos; folge - so die Commission&apos;de recours der

NATO -, daß es sich bei diesermodweder um impöt noch um taxe

par handle; daher könnten auch nicht (Privilegien-)Bestimmungen

68 Zu deren Zulässigkeit im innerstaatlichen (deutschen) Recht vgl. BVerfGE 55,-

S.274ff.; 57, S.139ff.; zusammenfassend Fischer-Menshausen, in: von Münch

(Hrsg.), GG-Kommentar, Bd.3 (2.Aufl.1983) Art.105/Rdnr.6b, 7 (S.777ff.).
69 So pointiert Ruzi6 (Anm.6), S.631f. Zur.,nationalen Beftellerung der Bezüge des

Lehrpersonals &apos;an der Europäischen&apos;Schule in &apos;Culham-- jetzt auch EuGH, Urteil vom
j.

15.1.1986,-Rs.44/84, Ziff.33ff. (noch unveröffentlicht); siehe*auch die Schlußantrige von

Generalanwält Sir Gordon,Slynn, insb.es. -zur Vorlagefrage 2 (vom 22.5.1985), sowie U.

paisc enE v e r 1 i n g, Geld und Währung in der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Euro &apos;**-&apos; h

Gemeinschaften, in: H.j. Hahn (Hrsg.), Das Geld im. Recht (1986), S.39 (60). Vgl. ferner

Case Concerning the Taxation Liability of Euratorn Employees between the Commission of

the European Atomic Energy Community (Euratorn) and the United Kingdom Atomic

Energy Authority, 25.2.1967 (Hambro, Sole Arbitrator), UNRIAA 18 (1980), S.497

(508ff.).
70 Zu Recht 4itisiert R u z i 6 die curieuse conception, diesen Umstand für die Bestim-

mung der fiskalischen Natur einer Maßnahme heranzuziehen (Anm.6), S.632.
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der Konvention von Ottawa oder des Pariser Protokolls verkannt sein71..
Das Verwaltungsgericht der OECD mein&apos;te zum einen, die fiskalische

Immunität nach dem Zusatzprotokoll 172 beziehe sich nur auf s t a a t 1 i -

ch e Abgaben, überdies sei die Form despr aus Zweckmäßig-
keitsgründen gewählt worden: Diese Kürzungsmaßnahme sei materiell eng
mit -der Festsetzung der Gehälter verbunden, trage so keinen steuerlichen

73. Im Erkenntnis des Appeals Board des Europarats werdenCharakter
b-1. die gegensätzlichen Auffassungen der Streitparteien zu dieser Frage

74wiedergegeben; das Gremium selbst nimmt keine Stellung
Das ESA-Gericht schließlich meint schlicht, ein Abzug vom Grundge7

halt liege nicht vor, sondern led*iglich eine Überdies bescheidene Anpas-
sung (adaptation) der Bezüge, wenn

- auch nach unten; - daher werde der
AFC-Beschluß zugleich der &quot;Staff Rule&quot; 20.2/1 (ii) darin gerecht, daß die
Gehaltsskalen Netto-Betrage ausweisen sollten75.

3. Gehaltsänderungsmo*dalitäten: status vs. contract?

a) Weil jede Änderung der Bezüge zugleich die Rechtsverhältnisse eines
Verbandsbediensteten insgesamt in einem (oft) nicht unerheblichen Maße
berührt, scheint es für deren Zulässigkeit zunächst entscheidend darauf
anzukommen, worin die Rechtsstellung des einzelnen internationalen Be-

schäftigten gründet; die wissenschaftliche Debatte richtete sich hier lange
Zeit an den Eckpfeilern von verordneter Stellung (status) und Vertrag (con-
tract) auS76. In den meisten neueren Personalreglements sind freilich so-

wohl einseitig-hoheitäche als auch zweiseitig-vertragliche Elemente für

71 A.a.0. (Anm.2), S.6. Zu den genannten Instrumenten vom 20.9.1951 (UNTS Bd.200
S.3 ff.) bzw. vom 28.8.1952 (ibid., S.340 ff.) siehe j. 1 g n a r s k i, North Atlantic Treaty
Organization, EPIL Instalment 6 (1983), S.264 (266); ferner G. B o e h m e r/H. Wa 1 t e r,
Völkerrechtliche Praxis der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis 1955, ZaöRV 23 (1963),
S.175 (227).

72 ZUM OEEC-Übereinkommen vom 16.12.1948 (Verträge der Bundesrepublik
Deutschland, Bd.1 [1955], S.2ff.); zu Fortgeltung und Inhalt Hahn/Weber (Anm.4),
S.146 Anm.259 und S.207f.

73 A.a.0. (Anm.4), S.7 (Urteil Nr.105).
74 A.a.0. (Anm.3), S.8 (Nr.28), S. 10 (Nr.40).
75 A.a.0. (Anm. 1), S.9.
76 Vgl. E. K o r d t, Beamte, Internationale, in: Strupp/Schlochauer (Hrsg.), Wörterbuch

des Völkerrechts, Bd.1 (1960), S.161 (163).
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Begründung wie Ausgestaltung eines internationalen Dienst(nehmer)ver-
hältnisses auffindbar77, so daß eine eindeutige Zuordnung schwer fällt: So

besagt, um nur. ein Beispiel zu. nennen, bei. ESA,&quot;Staff Regula:tion&quot; 8.4.,&apos;die
Bestellungsurkunde (letter öf appointmentllettre de nomination) erlange
Wirkung und binde beide Parteien, d. h. Bediensteten wie Verband, (erst)
mit Eingang der schriftlichen Einverständniserklärung des neuen Mitarbei-

ters bei der Organisation. Solchen auf einen Ve r t r a g sschluß hindeuten-
denUmständen&quot;,

JUng gegenüber --Reg.&quot;,8.3., &quot;Staff Rufe&quot; 8/1. (ii,&apos;jedoch die Rege
daß über-den In ha It&apos; des Dienstes keine Verhandlungen stattfinden oder

gar Modifi des Persgnalstatuts im Einzelfall erfolgen, sondern al-

lein der Dienstherr diese Konditiondn festlegt. Der Interessent hat also nur

die Wahl, -entweder die in der Bestellungsurkunde fixierten Bedingungen
zu akzeptieren* oder von seiner Bewerbung Abstagd- zu nehmen. Freilich

ist auch im nationalen öffentlich Dienst wie außerhalb desselben eine

individuelle Vertragsausgestaltungsfreiheit überaus selten. Schließlich ver-

weist das Bestellungsdokument allgemein auf das je geltende verbandliche
Dienstrechti dessen aktuelle Fassung,dem neuen Beschäftigten zusammen
mit dem Einstellungsangebot zugeht Reg.&quot; 8. 1. Satz 3, 8.2.). jede
spate,re Änderung.,des Personalstatuts muß jedem einzelnen Mitarbeiter

sodann, bekanntgegeben-,. seine Kenntnisnahme zudem. schriftlich festgehal-
ten werden (&quot;Staff RuIe&apos;8/5).. Gerade in -diesem -letztgenannten Erforder-

nis zeigt sich wieder,stärker einMitwirkungsaspekt,&apos; wenn nicht gar ein

Element von VertragSM&apos;Odifizier*ung,.
b) Obwohl sohin die Rechte und Pflichteri.,de5 auf

einem Gemenge von Abmachung Und Unterwerfung gründen, stimmen

die organisationsspezifischen Regeln insofern überein, als hoheitliche Ge-

haltsschmälerungen wie überhauptbeschäftigtenbezogene Normativakte

nicht völlig ausgeschlossen sind79. Das erste Erkenntnis des &quot;World Bank

77 Vgl. H.j. H a h n&apos;, Einführung in *die typischen Elemente des Dienstrechtg der intema-

tionalen Einrichtungen, in: Kaiser/Mayer/Ule (Anm.2),&apos;S.25 (50f.); Plantey (Anm.5),
S.163ff.; Meron (Anm.32), S.302ff.; sieht z.B. Art.IV der UN Staff Regulations, in:

Amerasinghe (Anm.14) Bd.1 (1983), S.lff.; Art.15 des Personalstatuts des Europarats
(ibid., Bd.2, S.204ff.); Art.6-9 der OECD Staff Regulations (ibid., Bd.5, S.Iff.); sowie

R u z i 6 (Anm..6); S.423 f.
78 Vgl. Staff Rufe 8/5 Satz 1.
79 Siehe etwa A k e h u r s t (Anm.6), S.2 18 ff.; P 1 a nt e y (Anm.5), S.87; A p p r i 11, La

notion de droit acquis dans le droit de la fonction publique internationale, R.G.D.I.P.87

(1983), S.315 (328 ff.); C. F. A m e r as in gh e, TheImplications öf the de Merode Case for

InternationalAdministrativeLaw,ZaöRV43(1983),S.l(37).
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Administrative Tribunal&quot;80 in Sachen de Merode81 zeigte hierzu überzeu-

gend auf, wie die Anerkennung von Befugnissen einer internationalen Or-

ganisation, einseitig ArbeitsbedingUngen abzuändern, letztendlich auf der

(ungeschriebenen, gleichwohl zentralen) Aufgabe eines Verbands beruht,
die Ziele und Zwecke, um derentwillen er geschaffen wurde, zur Gänze
und effizient zu verfolgen wie zu erreichen. Ansonsten gäbe es so viele

Dienstrechtsregelungen, wie gerade Beschäftigte vorhanden sind; damit
aber bestünden nicht zu rechtfertigende Ungleichheiten zwischen den
Dienstnehmern - genau das Gegenteil von elementaren Erfordernissen
einer guten Verwaltung82. Nach Auffassung des Weltbank-Gerichts
müßten daher allein die verbandsrechtlichen Grenzen solcher Ände-
rungsbefugnis.se abgesteckt werden.

c) Die-Administrative Tribunals&quot; der Koordinierten Organisationen
beschritten, vorliegend überaus ähnliche gedankliche Pfade.- So maß es das
NATO-Gremium vorab der wachsenden Komplexität der Beschäftigungs-
bedingungen zu, daß diese weithin in e i n em Personalstatut. geregelt
seien,- welches dann aber zwei ihrer Natur nach unterschiedliche Typen
von Bestimmungen enthalte: Neben den auf den einzelnen Bediensteten
bezogenen Vorschriften gebe es andere, die auf die Organisation des inter-
nationalen öffentlichen Dienstes, auf unpersönliche und variable Gewähr-

leistungen abzielten; (nur) ihnen eigne normative Beschaffenheit (carac-
tirersie allein könnten jederzeit, im Interesse des service,
modifiziert werden, unter. Umständen freilich lediglich gegen Gewährung
von Ersatz(ansprüchen) an die davon betroffenen Bediensteten. Zu diesem

Normentyp gehöre auch da*s Gehaltsanpassungsverfahren83.
Dem &quot;Appeals Board&quot;/Commission de recouts des Europarats er-

schien das Recht des Ministerausschusses, die selbst aufgerichteten Maß-
stäbe für die Gehaltsermittlung wieder zu verändern, sogar ohne Zweifel
(sans doute) gegeben und daher keiner näheren Darlegungen bedürftig84*

Dagegen befaßte sich das OECD-Verwaltungsgericht wieder eingehen-

80 Siehe oben Anm.33 zu dessen Statut; dazu insbes. C. F. A in e r a s i n g h e, The World
Bank Administrative Tribunal, ICLQ 31 (1982), S.748ff.; de Vuyst, Ile World Bank
Administrative Tribunal, R.B.D.1.16 (1981/82), S.81 ff.; T. M e r o n, World Bank Admini-
strative Tribunal, EPIL Instalment 5 (1983), S.400ff.

81 Louis de Merode et al. v. The World Bank, 5.6.1981, WBAT Reports 1981, SAff.
(Nr. 1); hierzu neben A in e r a s i n g h e (Anm.79) und R u z i 6 (Anm.6), S.421 ff., vor allem
Decaux, Jurisprudence du Tribunal administratif de la Banque mondiale, A.F.D.1.27
(1981), S.362ff.

82 Siehe vorige Anm., S.1 7 (Nr.36); siehe auch D e c a u x, S.370.
83 A.a;0. (Anm.2), SYC
84 A.a.0. (Anm.3), S. 16 (Nr.66); insoweit ähnlich R u z i (Anm.6), S.637
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der - zum Teil übrigens wortgleich mit dem NATO-Erkenntnis - mit der

angebliChen Verletzung :des :Prinzips der Achtung- wohlerworbener

Rechte (respect des dronsaDie Bedingungen des Dienstes seien

hauptsächlich im.&apos;,Personalstatut niedergelegt; dort fänden sich RegAnor-
mativer Art, die* in Jedem Augenblick durch, eine rechtsgültige Entschei-

dung des zu&apos;ständigen Organs ohne Zustimmung. der Bediensteten abge-
wandelt werden&apos;könnten - -l-itit6r du service.. Auch das hierunter

fallende Gehaltsänpassungsprocedere sei, aber nicht schrankenlos änder-

bar85. Im ESA-Tall das Gericht zum einen diet Bediensteten

würden--d verträgliche Weise gewonnen par voie de-contrat.).
Vorbehaltlich der Achtung wohlerworbener Rechte8 könnten die Norma-

tivbestimmun von -Staff Regulätions/Rules jedoch ohne vorheriges Ein-

verhändnis (consentement): des Personals modifiziert werden. Aus -,dem

Dienstrecht folge vielmehr. umgekehrt, daß allein vor adäptations (engl.
amendmenis) der, diversen-, Vorschriften, eine (bloße)- Anhörung der Be-

dienstetenvereinigung geböten, - aber auch-- ausreichend sei (&quot;Staff
Reg.&quot; 1.3. Abs.4, - 42.2. (ii87. i Allerdings verbiete es - der allgemeine
Grundsatzz&lt; der droits acquis, -daß Beschäftigungsbedingung.en iii grundle-
gender.öder *wesentlicher Weise geändert ..würden, ohne daß zuvor die

tangierten Mitarbeiter zugestimmt hätten (sans l&apos;acco,rdprper-
sonnel int Ein derartiger Extremfall sei hier -jedoch nicht gege-

ben; beim GehaltSanpassungsverfahren sei im. allgemeinen noch nicht ein-

mal das (unverbin,d.liche) Gespräch, mit dem Personal vorgeschrieben oder

sonst erforderlich89.

85 A.a.0. (Anm.4), SAL bzw. S.7.
86 Dazu imeinzelnen unten 4. u.nd 5.; siehe auch ESA Staff. Reg. 8.2 am Ende; Staff Rule

8/5, Satz 1.
87 A.a.0. (Ariml), SAL und S.5f. Siehe allgemein-Ruzi (Anm.10), S.290f., sowie

L e m 0 i n e / M a u p i n, La d6fense des int6r8ts des agents par les associations du personnel,
au sein du systkine, des: Nätions Unies et en particulier de, PO.I.T., *in: ST.D.1. (Atu.n.6),
S.352 (354ff.).

88 Generell Zur Inbezugnahme von wohlerworbenen Rechten Apprill (Anm.79),
S.327ff.

89 R u z i 6 wies zutreffend auf die Bedeutung der Europäischen Sozialcharta auch im

internationalen Dienstrecht hin, hier etwa Art.4 und 6 (Anm.6)-, S.635f.; siehe ferner

A p p r i 11 (Ann1.79), S.355.
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4. Wesentlichkeit als Grund und als- Grenze

von Dienstrechtsänderungen?

a) Im de.Merode-Erkenntnis hatte das Verwaltungsgericht der Welt-
bank, nachdem es die Abänderung bestimmter personalrechtlicher Vor-
schriften im Prinzip für zulässig befunden hatte, die Vorstellung von einer

völlig unbegrenzten Änderbarkeit der &quot;Staff Regulations&quot; etc. schon mit

,der,evidenten.Pberlegung beiseite geschoben,&apos;niemand würde in einer

derart strukturierten Einrichtung tätig sein wollen; andererseits komme es

aber, was die Legalität von Verbandsakten anbetrifft, generell nicht auf die
Ideen, Erwartungen oder Motive an, die Organisationsbedienstete mit ih-
rer (neuen) Beschäftigung verknüpften90. Das Gremium unterschied viel-
mehr zwischen bestimmten Bestandteilen der dienstlichen Verhältnisse, die
so grundlegend und wesentlich für die Abgewogenheit von Rechten und
Pflichten. des Dienstnehmers sind, daß sie überhaupt nur mit Einver-
ständnis des Betroffenen geandert werden könnten, und anderen,weniger
fundamentalen und essentiellen Merkmalen, die in gewissen&apos;Schran-
ken und unter bestimmten Umständen einseitigen Neuregelungen zugang-
lich seien. Zutreffend verweist das &quot;World Bank Administrative Tribunal&quot;
darauf, diese Distinktion sei in der Sache auch anderen internationalen
Verwaltungsgerichten geläufig91. Da aber die Befugnis einer Organisation,
unwesentliche Personalregelungen zu ergänzen, nicht absolut, son-
dern Ermessensausubung (discretionary power) sei, dürfe auch sie weder
retroaktiv noch willkürlich oder sonstwie unverhältnismäßig gehandhabt
werden92. All&apos; dies gilt im übrigen immer, jedoch auch nur dann, wenn

vorher die einschlägigen Vorschriften überhaupt als (sekundärrechtlich)
modifizierbar erkannt wurden.

b) Weil dem Urteil Nr.1 des WBAT ebenfalls Probleme des salary ad-
justment zugrunde lagen, mochten einige obiter dicta dieses EntscheidS93
im Gehaltskonflikt bei den Koordinierten Organisationen einige Bedeu-
tung gewinnen, hatte das Gericht doch verlautet, eine konsistente Praxis

periodischer Anpassung der Bezüge, zumal wenn sie aus der Überzeu-
gung des Verbands heraus erfolge, hierzu rechtlich verpflichtet zu sein,

9() A.a.0. (Anm.81), S.18ff. (Nr.39ff.); dazu Amerasinghe (Anm.79), S.37ff.; De-
c a u x (Anm.8 1), S.370 ff.; A p p r i 11 (Anm.79), S.345 f.

91 A.a.0. (Anm.81), S.19 (Nr.42). Als zumindest verwirrend kennzeichnet deren Pra-
xis hingegen A m e r a s 1 n g h e (Anm.79), S.41; siehe auch G r am 1 i c h (Anm.5), S.49; R u -

z i 6 (Anm.6), S.428 ff. und S.434 ff.
92 A.a.0. (Anm.8 1), S.21 f. (Nr.45 ff.); vgl. - nicht nur im nationalen Kontext instruktiv

- S h a p i r o, Jurisdiction and Discretion, N.Y.U.L.Rev.60 (1985), S.543 (574 ff.).
93 Vgl. D e c a u x (Anm.8 1), S.378; R u z i (Anm.6), S.433.
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führe auch ohne Positivierung, im jeweiligen Staatengemeinschaftsrecht
zum einen zur Pflicht, Gehälter regelmäßig zu überprüfen und dabei

diverse einschlägige Umstände in Betracht zu ziehen. Darin erschöpfe
sich jedoch der (Gewohnheit&apos;s-)Rechtssatz nicht; vielmehr habe sich eine

legal obligation berausgebildet, periodischeCvor-

zunehmen, welche Veränderungen in den Lebenshaltungskosten und an-

dere Faktoren widerspiegeln sollten. Auch- diese Verpflichtung müsse als

grundlegender Bestandteil der BeschäftigUngsbedingungen angesehen
werden; -die internationale Organisation sei folglich&apos;nicht berechtigt, hier

94
einseitige Änderungen zu bewerkstelligen

95c) Wie im Schrifttum.schon bald konstatiert bewegten sich zumindest

die-soeben angeführten.Passagen aus de Merod*e doch auf ziemlich unsiche-

rem Terrain; obwohl die Kläger auch im Rahmen der Koordinierten Orga-
nisationen auf der Relevanz dieser Darlegungen insistierten, hielten sich

die hernach gefällten Urteile &apos;allesamt auf sicherer Distanz:. Nicht das
Ob, nur das Wie der Kürzungsmaßnahmenwurde eingehender. kon-
trolliert. Bereits die Commission de, recours *der NATO&apos;schlug einen

anderen, schon häufiger -.beschrittenen.Weg ein, ausgerichtet wohl an der

Rechtsprechung des &quot;Internationäl Labour 0.rganisation Administrative

Tributial&quot;96: Eine Modifikation (auch) des&apos;Gehaltsanpassungsverfahrens
dürfe jeder Verband auch ünilateral ins Werk setzen; es frage sich hier

lediglich, ob daraus etwa für die Bediensteten- ein Recht zur Auflösung
(rdes Dienstverhältnisses oder auf Schadensersatz (indemmt
entspringe. Beides komme nur in Betracht im Falleeines bouleversement

de Nconomie des contrats; hingegen spiele der Begriff der Verletzung
wesentlicher Rechte keine Rolle. In Anbetracht des begrenzten Zeit-

raums, der geringen Höhe (1,5 %) der Abgabe sowie der Nominallohn-

garantie liege jedoch (noch) keine exzessive Belastung.,vor, bei der man -

von einem Umstürzen der Vertragsgrundlageri sprechen könne913.

Das Europarats-Gericht- kennzeichnete demgegenüber zunächst das Ge-

94 A-.a.0. (Anm.81), S.55f. (Nr.lllf.); siehe im einzelnen Amerasinghe (Anm.79),
S.29 ff.

95 Ruzi (Anm.6), S.427; Apprill .(Anm.79),.S.346; Amerasinghe (Anm.79),
S.42.

96 Zu diesem Gremium allgemein K ii a p p, International Labour Organisation Admini- &gt;

strative Tribunal, EPIL Instalment 5, (1983), S.94ff.; siehe auch die Berichte über dessen

Rechtsprechung in A.F.D.I., seit 1983 von Ruzi6, zuvorvon Knapp, sowie Apprill
(Anm.79), S.341 ff.

97 Hierzu allgemein P 1 a n t e y (Anm.5), S.202 ff
98 A.a.O. (Anm.2), SYL
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halt als einen Bestandteil der Situation des Beschäftigten; dieser habe
einen Anspruch (droit subjectif) auf den Geldbetrag, Welcher sich aus den

jeweils vom Ministerausschuß festgesetzten Lohntabellen ergebe99. Auch
diese Beschwerdekommission prüfte dann nurmehr, unter welchen Vor-

aussetzungen und wann (ä quelles conditions et quand) das Hauptorgan
rechtsändernd tätig werden dürfe; weil und soweit in dieser Organisation
aber den Bediensteten bereits ein subjektives Recht, eine bestinIrnte Ge-
haltssumme zu bekommen, erwachsen war, hielten die Richter das einsel-

tige Vorgehen der Verbandsadministration im konkreten Fall für (ver-
100bands)rechtswidrig

Wieder anders setzte der &quot;Appeals Board&quot;/Commission de rec&apos;ours
der OECD an, dem ausdrücklich - wie übrigens auch in der ESA (Staff
Reg.33.2.) - der Schutz wohlerworbener Rechte anvertraut ist (Staff
Reg.22 lit. d) Satz 1): Dieser Terminus wird präzisiert als Teil fundamen-
taler Rechtsgrundsätze, in denen Befugnisse eines Verbands(organs) zur

(Personal-) Rechtsänderung ihr Limit fänden. Eine bedeutsame (impor-
tante) Modifizierung der Dienstrechtsverhältnisse, welche für einen Mitar-
beiter beim Eintritt in die Organisation ausschlaggebend waren, stelle sich
als Verletzung von droits acquis dar, denn Nconornie. de la relation
d&apos;emploi est boulevers Hier gehe es jedoch weder um eine völlige
Beseitigung (suppression) oder doch eine gewichtige Änderung der

haltsanpassung, sondern lediglich um eine kleinere (mineure) Modifikation
der einschlägigen Modalitäten 102.

.Dem schloß sich das ESA-Gremium an: Von conditions fOndamentales
ou essentielles könne nur die Rede sein, wenn derart gewichtige oder be-
deutsame ]kegeln inmitten stünden, daß ein Verbandsbediensteter gerade
ihretwegen in die Organisation eingetreten oder dort geblieben sei. Dies sei
bei dem geringen Ausmaß (modicit des Abzugs und seiner für die A- und
L-Grade zeitlich begrenzten Dauer offensichtlich (manifestement) nicht
der Fall, eine Verletzung wohlerworbener Rechte daher abzUlehnen103.

99 A.a.0. (Anm.3), S. 17 (Nr.66).
100 Ibid. sowie S. 18 (Nr.69).
101 A.a.0. (Anm.4), S.9f. bzw. SYL
.102 Ibid., S. 10 bzw. S. 8.
103 A.a.0. (Anm.1), S.5 und S.10.

49 ZaökV 46/4
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,ututig allgemeiner Rechtsg-rundsatze5. Zur Bede im

sekundären Verbands-,.speziell im Dienstrecht

a) Entscheidungen von Verbandsorganen haben sich gerade in Personal-

rechtssachen, wie manche Kom-pefenzvorschriften für die interne Verwal-

tungsgerichtsbarkeit bereits durch den Maßstab .Achtung Wohlerworbe-

ner Rechte erketinenlassen104, auch an Rechtssatzen auszurichten, die im

zwisä Bereich nur unzulänglich, wenn überhaupt positiviert
sind. Hinter dem vielfältig schillernden Begriff der droitS acqUislVested
rights zeichnen sieh für den Bereich des Rechts internationaler Bediensteter

inhaltlich z.T. abweichend von dessen Inhalt im allgemeinen Völker-

recht,`bei der Nachfolge seiner Subjekte etwa105,oder dem* Schutz der

Yermögenswerte von Ausländern106, aber auch allenfalls ähnlich

worbenen. Rechten staatlichen (Beamten-) Rechts 107
- durchaus präzise.

Institute ab&apos;, w-elche.-auch von &quot;Inter*national Admin.istrative&apos;Tribunalsl&quot;
herangezogen werden (können).

b) In intergouVernementalen Organisationen als herrschaftlich verfaßten

Einrichtungen bedarf es dieses Aufbaus wegen ähnlicher Vorkehrungen,
wie. irn innerstaatlichen Verhältnis, von Bediensteten der öffentlichen Hand

-

und deren Dienstlierrn; hierwie, dort sind- Rechtsgewährleistungewgegen-
über belastenden Maßnahmen.-der Organisation erforderlich. Der Erkennt-

nis der&apos;,Notwendigkeit, auch internationalen Dienstnehmern, mus.se ein
hinreichendes Maß an Sicherheit im Hinblick auf Inhalt und Bestand ihrer

Beschäftigungsverh4itnisse zukommen, schulden daher geschriebene.Per-
sOnalstatuie janz&quot;all ihre&apos;Entstehung; wohlerworbenen* Rechten&lt;g
wie sie dort-,konkretisiert und präzisiert sind, kann sohin durchaus primär-

rechtsgleicher Rang in der Hie&apos;rarchie der Verbandsnormen beigemessen
werden, wenn und soweit sie rechtliche Bindungen (innerhalb) der einer

104 Siehe bereits,pbep im Te?ct, nach Anm.100; ebenso yerhält es bei.der NATO
-,

(siehe A p P r i 11 [A S.331), zumindest mittelbar auch bei der ILO, Art.4.8 der Staff

Regulations, in: A in e r a s i n g h e (Anm. 14), Bd.4, S, 185 ff.
105 Dazu D.P. OConnell, The Law of State Succession (1.956), S.77ff.; H.j.

Hahn, Continuity in. the Law of International Organizations, OUR 13 (1%3), S.167

(168ff.und208f.); Barde, Lanotionädroitsacquisendroitinternationalpublic(1981).
106 Vgl. O&apos;Connell, S.106ff.;A. Verdross/B. Simma, Univ.ersellesVölkerrecht

(3. Aufl. 1984), S.631 f., 805 ff
107 Vgl. die Übersichten bei ApPrill (Anm.79), S.319ff.

&apos;
und bei. Baade,

Acquired Rights of International Public Servants, AJCL 15 (1966M7), S.251 ff.; zu Einzel-

heiten etwa P. Auvret, La notion de droit acquis en droit administratif fran
&apos;53ff.; 19VerfGE 8-,&apos;S.1 (12f.); M. Schröder, Die woblerworbenenR.D*P.101 (1985), S.

Rechte in der Rechtsprechung des Gerichtshofs-der Europäischen Gemeinschaften (1969),
S.36ff.
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_internationalen Organisation von den Mitgliedstaaten übertragenen Auf-

gaben und Befugnisse mit sich.bringen108.
c) Solche regelmäßig wohl aus (mehr oder weniger) allgemeinen *

Rechtsgrundsätzen herzuleitende Bestimmungen werden sich einmal auf
das bei Verbandshandeln einzuhaltende Verfahren, aber auch auf dessen
Inhalte beziehen: - So war --etwa im vorliegenden Gehaltskonflikt kaum pro&apos;
blematisch, daß&apos; ein Recht auf Anhörung vor belastenden Entscheidungen
bestehe, sondern nurmehr, wie diesem angemessen Rechnung zu tragen

isei109; weiterhin wurde zwar nicht überall, aber doch vielfach die Pflicht
eines Verbands bejaht,-Eingriffsakte zu begründen119.

Als materiell für jede Aktivität voin Verbandsorganen verbindlich dürf-
ten anerkannt sein vorab das Verbot der Rückwirkung von Organisations-
maßnahmen, aber auch der GleichheitssatZ111. Von der Geltung beider im
Recht der jeweiligen zwischenstaatlichen Einrichtung gingen denn auch
alle vier &apos;Appeals Boards&quot;/Commissions de recours aus.; daß hiergegen
im konkreten Fall aber verstoßen worden wäre, mochte nur das Europa-
rats.-Gericht feststellen: Der Ministerausschuß dieses Verbandes- hatte er*st
im März 1984 die Einführung der Abgabe(n) rückwirkend zum 1

- Juli 1983

beschlossen, während in den anderen Organisationen die entsprechenden
Entscheidungen zumindest im Grundsatz bereits im Frühjahr 1983 gefallen
waren. Daß sie-auch dort teilweise weit nach dem Wirksamkeitszeitpunkt
vollzogen wurden, verschlug mithin nichts, denn schon seit Jahresmitte
bestand für die Verbandsbediensteten kein voll- und endgültiges Recht
(mehr) auf das ihnen zuvor zustehende (Grund-) Gehalt&apos; 12.

d) Erscheint die Erörterung der (Non-) Retroaktivität im ganzen noch
durchaus einsichtig, so erstaunt doch, wie wenig die Diskriminierungsrü-

108 Vgl. Akehurst (Anm.6), S.209; D. Ruzi6, Les fonctionnaires internationaux
(1970), S.47f.; siehe ferner das IGH-Erkenntnis vom 13.Z1954, ICJ Reports 1954, S.47 (56
und 61).

109 Siehe das NATO-Urteil (Anm.2), S.6f., das (1.) Europarats-Urteil (Anm.3), S.8f.
(Nr.27ff.) und S.11 (Nr.45ff.), die OECD-Urteile (Anm.4), S.6 bzw. S.5f, das ESA-Urteil
(Anm. 1), SA ff. Vgl. zur Geltung dieses Satzes ferner K n a p p, jurisprudence du Tribunal
administratif de Porganisation Internationale du Travail, A.F.D.I.28 (1982), S.584 (597);
Suntharalingam v.- I.B.R.D., 2Z11.1981, WBAT Reports 1982, Nr.6, S.13 (Nr.37f.); Salle
v. LB.R.D., 8.10.1982i WBAT Reports 1983 1, Nr. 10, S.23 (Nr.50) und S.30 (Nr.59).

110 Vgl.,vorige Anm. Auch insoweit bedeutsam Skandera v. The World Bank, 5.6.1981,
WBAT Reports 19811 Nr.2, S.11 (Nr.28); ferner D. Ruzi jurisprudence du Tribunal
administratif de PO.I.T., A.F.D.1.29 (1983), S.386 (388).

111 Vgl. Akehurst (Anm.6), S.240ff.; Plantey (Anm.5), S.73f.; de Merode-Urteil
(Anm.81),Nr.47.(S.22); Amerasinghe (Anm.60),S.454ff.

112 So das ESA-Urteil (Anm.1), S.Z
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ge v 0 1-,gen Beachtung fanden. Immerhialieß sich ge n die.-Moti ati n -der Soli

daritätsabgabe geltend machen, sie,treffe doch wghl für all e- Verbands-

bediensteten gleichermaßen zu;-.insofi2rn:.werde gerade keine bereits bislang
vorgesehene Unterscheidung-.`im Gehaltsanpassungsverfahren systemkon-
form fortgeschrieben. Schon durch. die, überkommene (Und unverändert

beibehaltene) Ausgestaltung..dieser,Prozedür erfolgteine
des Anstiegs der Lebenshaltungskosten, von (Höhe. undy&apos;EntwickluPg. der
Gehälter im nationalen öffentlichen. Dienst. sowie bei anderen internationa-
len OrgIanisationen 113 und der wirtschaftlichen. wie so.zialen Lage in den

Mitgliedstaaten des *Verbunds, (Art.5 (1) des Anhangs zum 159. CCG-Be-
richt) 1 14.;von den in.ternatio.nalenlEedienstetenwurde:.sonach wahrlich ein

doppeltes Maß an Solidarität Auch dürften bei der Anwendung
der Abgabe(n Ungleichbehandlungen zwischen Beschäftigten,desselben
Grades, ja, derselben Stufe entstanden sein, die letztlich-aus der Struktur

des wage restraint herrührten, für die jedoch ein sachlicher. Grund nicht zu

Tage tritt115.
,Was das ESA-7.Gericht hierzu.-ausführt -, die (als solche nicht angegrif- I

fene) unterschiedliche,Gehaltsanpässung lass.e auch verschiedene Abgaben
ZU116(sieheauchobenl.d)..-,beantwortet-die;aufg-eworfenenFragen-allen-
falls zum. Teil, desgleichen -d e Erwägung. des :NATO-GremiuMs,. (die)
Gehaltsanpassungs-Kriterien, durften auch für, die Einführung einer Ab-

gabeherangezogenwerden117.
e) Wohl auch, weil. es hier um a u ß e rordentliche Maßnahmen ging,

finden sich im Rahmen der Erkenntnisse innerhalb der, Koordinierten

Organisationen,kaum weitere,Darlegungen zum Vertrauensschutz (con-
&apos;

fiancel der&gt;B. sowie zur Rechtsverbindlichkeit einmal

wirksam gewordener (sekundärrechtlicher) Verbandsnörmen (bis zu ihrer

113 Vorab, aber nicht nur den 4Yoordinierten&quot; was die ESA-Entscheidung zu verkennen

scheint (siehe a.a.0. [Anm.1), S.8).
114 Bei der NATO z. B. ist der Bericht (als Anhang II) in die &quot;Civilian Personnel Regula-

tions einbezogen, während demgegenüber bei der ESA Staff Reg.20-3 hervorhebt, bei der

Gehaltsanpass.ung im Verband sei insbesondere auf increases-(frz. gvolution) von Lebenshal-

tungskosten und Lebensstandard, in den Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen, also gerade
keine automatische Übernähme der CCG-Eriipfehlungen, vorsieht. Das ESA-Ge,ri&quot;Qht no-
tierte die Differenzen im Wortlaut (siehe&apos; S.&apos;9), hielt dann freüiizh&apos;ohne. Begründung die

.weitere Fassung für aussagekräftig.
115 So auch derTSA7Generaldirektor, selbst in einem Papier&apos;- 20.3.1984 (ESA/AF

(84) 27), S.6f.; siehe auch ibid., Anhang IV (Zusammenfassung von Stellungnahmen der

Personal-Vertreter).
1.16 A.a.0. (Anm.1), S.8.,
117 A.a.0. (Anm.2), S&apos;.Z
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ordnungsgemäßen Aufhebung) auch für das rechtsetzende Organ (Rat etc.)
selbst&apos; 18. Unter diesen beiden kömpleinentären Aspekten hatte der Euro-

päische Gerichtshof mehrfach die r e g u 1 Ü r e jährliche Angleichung der
Dienst-,und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten
der Europäischen Gemeinschaften1-19 beütteilt120. Auch Art.3 der &quot;Revi-
sion of Remuneration Adjustment Procedure mag von dieser Vorstellung
ausgehen, wenn S.2 ausdrücklich verlautet, bei späterer Anderung der

Vorschriften könnten aus den dann unwirksam gewordenen Normen keine
wohlerworbenen, Rechte entspringen. Allein der ESA &quot;Appeals Board&quot;
nahm diesen Gedanken auf, wenn er als Sinn --und Zweck einer Non-
Retroaktivität die Erhaltung-von drotts acquis bezeichnet121. Im übrigen
sind Vertrauensschutz und Rückwirkungsverbot letztlich zwei Seiten einer
Medaille - der Recht(sstaat)lichkeit122.

6,. Kostenerstattung als sy*M&apos;bolische Genugtuung?

a) Zumindest in den Koordinierten Organisationen und den Euro-

päischen Gemeinschaften gilt für das Verfahren vor den jeweiligen Ge-

richt(shöfien Kostenfreiheit123, was. jedoch nur besagt, daß die Verbände
ihre Richtergremien finanziell hinlänglich auszustatten haben. Die &quot;&apos;Ap-
peals Boards&quot;/Commissions de recours sind überdies befugt, über die

Erstattung von Aufwendungen, etwa zur Nachforschung nach Beweisma-
terial, und andere (Partei-) Kosten zu entscheiden, wobei in der Regel die

beteiligte Organisation selbst ihren Aufwand tragen mUß124. Auch beim
Obsiegen eines Klägers muß ein Verband jedoch nicht etwa notwendig
(all&apos;) dessen Kosten ersetzen; unterliegt der Beschwerdeführer aber, &apos;so

118 Lediglich das ESA-Gericht verneint eine Verletzung des Grundsatzes der espgrance
Mgitime der Kläger (S.9f.), anknüpfend offenbar an Entscheide des vonnaligen ESRO Ap-
peals Board (Nr.14,24.9.1971, S.5; Nr.37,29.Z1975, S.2).

119 Dazu oben bei Anm.21; siehe auch D. Rogalla, Civil Service, European, EPIL
Instalment 6 (1983), S.75 (77); R i e d, Das System der Besoldung der Beamten der Europäi-
schen Gemeinschaften, ZBR 1984, S.330 (332 ff.).

120 EuGH, 5.6.1973, Rs.81/72, Slg.1973, S.575ff.; 26.6.1975, Rs.70/74, Slg.1975,
S.795ff.; 6.10.1982, Rs.59/81, Slg.1982, S.3329ff.

121 A.a.0. (Anm.1), S.Z
122 Vgl. BVerfGE 25, S.269 (289f.).
123 Dazu P e 11 e t (Anm.29), S. 757
124 Einzelheiten bei Pellet (Anm.29), S.758 in Verbindung mit S.716ff.; ferner Ro-

g a 11 a (Anm.2 1), S.214; B u s c h (Anm.53), S.224.
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erhält er normalerweise auch - insoweit nichts,- außer einem Reisekosteher-
125Satz

b) In Ausnahmefällen -hingegen dürfen., die (Ver-waltungs-). Gerichte, ei- &apos;

nem Kläger auch bei. einem. für. diesen&apos;. un gen Prozeßausgang eine.,gunstl
(teilweise), Erstattung seiner-. Unkospe &apos;.&apos; zus

&apos; chen - -Dies erfolgt bereitspre e

einige Male, vornehm&apos;I-ichi&lt;wdnn;der:.-Bedietistete,:bereehtigterweise.im Un&quot;

gewissen sein durfte oder es
i ich tiffi r

- schwieri oder bedeutendebesond.e s ge
126Angelegenheiten handelte Andererseits zeig(t)eii sich jedoch &apos;4Intema

tional Administrätive- Tribünals&quot;.. recht zurückhaltend -was den Betrag des.

je zugebilligten Aufwendunpersatzes Anbelangt.&apos;Noch am großzügigsten,
war,wohl das Gericht der.I-ILö-..mit--Summ.!cri&apos;von,z*3000 SFr. bereits-..-1,962,

127,S) bz- Zu keiner* Zeit. freilich dürfte4000 US $ (197 6000.
dies zur Deckung von Anwal. Fächgutachten - o. a.. auch nur,

annähernd hingereicht haben!,.
-Rechtssache und unter Mc) InAnbetracht der Umstände%d ,er rucksich-

tigung der Bedeutung und Komplexität desRhielt es hier nun
schon die NATO-Rekurskommissicti für:,geboten, Speziell, die -aus.fach-

kundiger Beratung eptstandehen-.Kosten in Höhe von 6000 pro,.Klä-9
128.

ger, insgesamt auf 54,000 bfts begrenzt, zu&apos;erstatten, ,Das Gremium des

Europaräts. ordnete, zusätzlic.,h.,zu&apos;r: Freigabe der einbehaltenen BeträÜ eine

Kosten-Zahlung.. von 500 FFpro Beschwerdeführer an,- ohne dies weiter zu

begründen129; Für die OECD&apos;sprach deren Verwaltungs&apos; ericht den (neun)9
Bediensteten der A- bzw. L-Grade,insgesamt 10 000 FF, den beiden Mitar-

beitetn des B- bzw.&quot;C&quot;Gradg 5000 FF zu. Wortgleich heißt es

in 4en,f-.otschei4utigen stor &apos;deens,&apos;die, Kläger- hätten&apos; triftige Gründe

gehabt, Recht5behe,1fe.,einzulegen, der Rechtsstreit s-ei von erheblicher,pe-
kuniärer -Bedeutung gewesen; auch rechtfertige - sich die Erstattung der

auf ewendeten Kosten hier, deshalb weil der klägerische Anwä t in,einer9 al
überaus komplizierten&apos;Angplegenheit sehr wichtige Arbeit geleistet habe
(!)130. Nichts findet sich ineden Urteilen freilich zur unterschiedlichen

125 S-iehez.B..Art.1l(4)desStatu&apos;tsdes&apos;E,Uroparat-,G&quot;gf,icht
126 Vgl. P e 1 le t (Anm.29), S.758 Anit.,-414.
127 Siehe das Schaubild Nr.6 bei Pellet (Anin.29), S.761, sowie.Ruzi (Anm.110),

S.399.
128 A.a.O.. (Anm.2), S.9 (Art.2
129 A.a.0. (Anm.3), SA8 (Nr.71). Im zweiten VerfahrenAautete der Ausspruch hinge-

gen;daßjedeParteiihreeigenenKästen,tragen.,inü
130 A.a.0. (Anm.4), S..12f. bzw. S.11.
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Erstattung in bezug auf A-/L- bzw. B-/C-Grade131. Der ESA Appeals
Board lieferte insofern eine Überraschung: Bei so komplexen Fällen sei
in gewissen Grenzen die Erstattung der Kosten für die Verteidigung (d&amp;
fense) anerkannt; als Höchstbetrag wurden kurzerhand 65000 FF (betr.
vier Kläger) geschätzt (eStiMg)132. Es fällt schwer, hierin nicht eine Art-von

Vorbeugemaßnahme gege4über befürchteter Urteilsschelte zu sehen - hät-
ten denn die Bediensteten viel mehr erreichen können, wenn ihren Anträ-

gen zwar stattgegeben worden wäre, sie aber ihre Kosten selbst hätten

tragen müssen133&gt;

IV. Resümee: Eine verpaßte Gelegenheit

1. Die wichtigsten Mankos der Entscheidungen

Trotz diverser eindrucksvoller Passagen und Aussagen hinterlassen die
Urteile der &quot;Appeals Boards&quot;/Commissions de reco-urs im Streit um die

Solidaritätsabgaben in den Koordinierten Organisationen einen eher
zwiespältigen Eindruck. Möglichkeiten der verbandsinternen Judikativen
zur effektiven Kontrolle scheinen unzureichend ausgeschöpft, die richter-
liche Unabhängigkeit134 kaum optimal ausgenützt. Vor allem aber wurde
die, Bindung s ä m t 1 i c h e r Organe einer intergouvernementalen Einrich-

tung an rechtsgültig gesetzte Verbandsnormen nur zögerlich durchgesetzt;
Funktion und Bedeutung allgemeiner Rechtsgrundsätze im Verbands-
recht135 bleiben häufig in der Schwebe. Immerhin ging es um die in jeder
(internationalen) Organisation aufgeworfene Grundfrage: Auf welche
Weise läßt sich die auf eine optimale Erfüllung des Verbandszwecks zie-

131 Auch der Ratsbeschluß vom 21.12.1982 (in: A in e r a s i n g h e [Anm.33] Bd.2, S.121)
besagt insoweit in Art.8 lit. (g) nur, es sei Bedacht zu nehmen auf &quot;the nature of the dispute
and the amount of money involved&quot;; siehe auch P e 11 e t (Anm.29), S. 759 f.

132 A.a.O. (Anm.1), S.11 (Ziff.3).
133 Im. Ergebnis wird daher R u z i beizupflichten sein (je persiste ä penser que l&apos;en-

semble des personnels des organisations coordonn ont profit de l&apos;introduction des re-

cours contentieux - Schreiben an H.j. Hahn vom 24.71986), wenn hiermit auch primär
gemeint ist, daß sich die Räte letztlich mit der begrenzten Abgabe abgefunden hätten.

134 Vgl. Pellet (Anm.29), S.273ff. sowie z.B. ESA-Staff Reg.33.1. (&quot;independent of
the Agency&quot;(!.

lm Hierzu G. R e s s, Die Bedeutung der Rechtsvergleichung für das Recht internationa-
ler Organisationen, ZaöRV 36 (1976), S.227ff.; ferner E. Lauterpacht, The Develop-
ment of the Law of International Organization by the Decisions of International Tribunals,
RdC 152 (1976 IV), S.379 (414 ff.); neuerdings G ö t z, Probleme des Verwaltungsrechts auf
dem Gebiet des gemeinsamen-Agrarmarktes, EuR 21 (1986), S.29 (43 ff.).
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lende Befugnis zur Setzung und Änderung von--internem (Staatengemein-
schafts-) Recht in Einklang bringen mit uti-abdingbaren Rechten der Be-

diensteten/Rechtsunterworfenen? Daß die Lösung (nicht) im Satz volenti

non fit iniurta liege, kam den Ge&apos;richten -erfreulicherweise gar nicht erst in

den Sinn. Leider aber dürften die von ihnen unternommenen Begrenzun-
gen der Normierungsmacht des Verbandshauptgrgans.noch zu vage und

zaghaft ausgefallen sein. Dies.könnte schwerwiegende Folgen zeitigen: Die
ESA tat sich 1986 bereits schwer, geeignete Mitarbeiter-Zu gewinnen. Auch
für bereits dort beschäftigte Personen mag zudem aus ursprünglich ins

Auge gefaßter Laufbahn bloß noch Laufbahnphase werden136.

2. Wie könnte/sollte es besser werden?

Der Abstand zwischen dem Recht der nationalen öffentlichen Dienste137

und dern der agents internationaex138 erweist sich gerade aus deutscher

Sicht noch stets alsbvorab unter dem Aspekt,der Rechtsbe-

ständigkeit, wiewöhl auch das Bundesverfassungsgericht eine Kurzung von
Beamtengehältern bei regelgerechtem Inswerks.etzen-.für,vetfassungsrecht-
lich unbedenklich erachtete139. Der intergouvernementale Gehaltskonflikt

zeigt jedoch -zumindest die Notwendigkeit baldiger Harmonisierung von

internationaler -Verwaltungsgerichtsbarkeit dort, wo* schon (andere) An-

sätze zwischenverbandlichen Zusammenwirkens bestehen. Wenn Euro-

control-Bedienstete vor dem - ILOAT ihr Recht suchen,- müssen140 (und
finden können), wäre Ähnliches in absehbarer Zeit n&apos;icht auch vor e i n e ni

Gericht a 11 e r Organisationen denkbar, wenn nicht gar
141

vor einer Kammer des Europäischen Gerichtshofs

136 Vgl. Hahn in seiner Rezension von S.F.D.I., Le,s agents intemationaux (Anm.6),
ZaöRV 46 (1986), S.573 ff.

137 Rud 9 1 Wa g e n e r, Der öffentliche Dienst im Staat. der Gegenwart, Veröffent-

lichungen der_Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, 37 (1979), S.175ff. und

S.215ff.
138 Vgl.,das oben (Anm.6) genannte Kofloquium.
1319 DVBI.1985, S.520 ff.; vgl. auch G r a m 1 i c h (Anm.$), S.41 ff&gt;
140 Vgl. zum verfassungsrechtlichen Aspekt BVerfGE 59, S.63ff

*
mit Anmerkungen von

Busch &apos;
DVBI.1982, S.579 f., r am 1 i.c h, DÖV 1982, S.407ff sowie T. $ t e in, - ZaöRV

42 (1982), S.596 (597f.); ferner VGH Baden-Württemberg, DVBI.1980, S.A27ff. mit An-

merkung von G r a m 1 i c h, ibid., S.459f.
141 Dazu auch R u z 16 (Anm.6)&quot; S.639,ff,..; D u b o u i s (Anm.6), S.25.ff.
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Summ a ry

International Civil Servant Law on Trial

The findings of the administrative courts of the &quot;Co-ordinated
Organizations&quot; on the legality of wage restraints -measures

In 1983 and 1984, the main organs of the &quot;Co-ordinated Organizations&quot; - i.e. a

loose relationship between NATO, OECD, Council of Europe, ESA and some

other mostly Paris-based intergovernmental institutions operating in the field of
staff remuneration - initiated certain &quot;wage restraint&quot; measures concerning their

personnel which were intended to adjust the salaries of these international officials
to deteriorating financial and economic situations within the member States of
those organizations. After &quot;levy&quot; and &quot;abatement&quot; had taken effect in the midst of

1984, many staff members of various grades lodged appeals with the administrative
tribunals (&quot;Appeals Boards&quot; or -Commissions de recours&gt;&gt;) of each, of the
aforementioned international organizations. Although the results of the com-

plaints proved negative in all but one case, the four (resp. five) judicial decisions

may nonetheless become a valuable contribution to the growing body of inter-
national civil servant law, as well as another step in the direction of promoting the
rule of law at an intergovernmental level.

Regrettably, the Appeals Boards did not go as far as could be hoped for, since

they accepted general principles of law only peripherically and also neglected
serious procedural deficiencies which had taken place during the implementation
of the &quot;wage restraint&quot;. A better solution for future dispute settlement in personnel
affairs could be one administrative tribunal for all &quot;Co-ordinated Organizations&quot;.

&quot; Summary by the author.
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